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Jnſerate für den Courier werden an
genommen: Jn Leipzig in der
Buchhandlung von H. Kirchner,

CC r O n r 1 C r. Univerſitätsſtraße, Gewandhaus Nr. 4.
Jn Magdeburg in der Creutz-
ſchen Buchhandlung, Breite-

weg No. 156.

Zeitung
und Lan d.

Jn der Expedition des Couriers. Redakteur Dr Schadeberg.

V 3l1. Halle, Montag den 7. Februar 1848.
Hierzu eine Beilage.

Verhandlungen
des Vereinigten ſtändiſchen Ausſchuſſes zu Berlin

am 28. Januar 1848.
69. Der Antrag auf Beſtrafung kann nicht wie-

der zuruckgenommen werden, ſobald die gerichtliche Unter-
ſuchung eröffnet worden iſt.

Der Abg. Wodiczka ſchlug vor, daß die Zuruücknah-
me des Antrags auf gerichtliche Unterſuchung moglich blei-
be, und der Abg. Grabow ſchlug vor: der Antrag auf
Beſtrafung könne nicht wieder zuruckgenommen werden, ſo-
bald derſelbe vor dem Staatsanwalt formulirt ſei. Beide
Amendements beſeitigte die Verſammlung und trat dem
Entwurfe bei.

9. 70. Der Verletzte, welcher bereits das 16te Le
bensjahr zurückgelegt hat, iſt ſelbſtſtändig zu dem Antrage
auf Beſtrafung berechtigt. So lange jedoch der Verletzte
minderjährig iſt, hat auch der Vater oder Vormund deſ-
ſelben, unabhängig von der eignen Befugniß des Verletzten,
das Recht, auf Beſtrafung anzutragen.“

Der Referent Naumann ſchlug vor, den Paragraphen
zu ſtreichen, weil es eine zu auffallende Erſcheinung ſei,
Kindern von 16 Jahren die Befugniß zu ertheilen, auch
wider den Willen ihrer Eltern und Vormuünder vor Gericht
zu erſcheinen. Der Staatsprokurator Freiherr von My-
lius und Grabow ſchloſſen ſich dieſem Vorſchlage an,
der Antrag fand aber in der Verſammlung keine Unter-
ſtutzung und der Paragraph wurde mit der Veränderung,
daß das 18te Jahr an die Stelle des 16ten trete, ange
nommen.

H. 71. „Wenn durch eine und dieſelbe Handlung meh-
rere Strafgeſetze ubertreten werden, ſo hat der Richter
auf die Strafe des ſchwerſten Verbrechens zu erkennen
und die übrigen in der Handlung enthaltenen Verbrechen
nur bei der Zumeſſung der Strafe zu beruckſichtigen.

72. „Jſt uber mehrere, durch verſchiedene Hand
lungen derſelben Perſon begangene Verbrechen zugleich die
Unterſuchung eingeleitet worden, ſo kann der Richter

ſammtliche dadurch begrundete Strafen vereinigt aus
ſprechen.

Die Abtheilung ſchlug vor: „ſo muß der Richter
ſämmtliche dadurch begrundete Strafen vereinigt ausſpre-
chen weil die fakultative Faſſung dem richterlichen Ermeſ-
ſen einen zu weiten Spielraum laſſe. Die rheiniſchen De-
putirten machten auf die verſchiedenen Auffaſſungsweiſen
und Rechtsgrundſätze aufmerkſam, indem ſie ſagten: das
rheiniſche Recht geht von dem Grundſatze aus, daß ein
Verbrecher, der mehrere Strafgeſetze verletzt, im ganzen
Maaße ſeiner Verſchuldung beurtheilt werden ſolle und das
ſchwerſte Verbrechen der ſicherſte Ausdruck dieſer Verſchul-
dung ſei. Dieſem Prinzip gegenüber ſteht die Auffaſſung,
daß der Richter die verſchiedenen verwirkten Strafen zu-
ſammenzaählen ſoll, gleich als wenn die verſchiedenen Ver-
brechen von verſchiedenen Perſonen begangen wären. Das
iſt das Prinzip der Strafvereinigung. Der Entwurf aber
ſtellt es nun in die Willkur des Richters, welches Prinzip
er anwenden wolle. Dazu bemerkte Camphauſen, daß
den rheiniſchen Zuchtpolizeigerichten die bisher in Ausnah-
mefällen bis zu 10 Jahr Freiheitsſtrafe erkennen durften,
durch den Paragraphen und die darin vorgeſchriebene Ku-
mulirung das Recht gegeben wurde bis zu 20 Jahr Frei-
heitsſtrafe auszuſprechen. Der Wille, dem Staate ſich ge
genuberzuſtellen, und ein Verbrechen zu veruüben, werde
genauer bezeichnet durch die Handlung, die der Staat auch
mit der ſchwerſten Strafe bedroht, als durch eine Reihe
von Handlungen, die durch äußere Umſtände in eine zufaäl-
lige Verbindung mit andern Verbrechen gebracht worden
ſeien. Hierauf wurde das Amendement gegrundet: 2 Iſt
uber mehrere durch verſchiedene Handlungen derſelben Per-
ſonen begangene Verbrechen zugleich die Unterſuchung ein
geleitet, ſo iſt in dem Erkenntniß nur die Strafe des ſchwer
ſten Verbrechens auszuſprechen. Die Abſtimmung war
ſowohl dem Antrage der Abtheilung als dem Amendement
entgegen und es wurde der Entwurf unverändert ange
genommen.

73. Dieſe Vorſchrift wird durch folgende Aus-
nahmen beſchränkt: 1) iſt auf mehrere zeitige Freiheitsſtra
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fen vereinigt zu erkennen ſo darf auch in dieſer Vereinl-
gung die Dauer von 20 Jahren nicht überſchritten werden
2) ſind die in der Vereinigung zu erkennenden Freiheits-
ſtrafen von verſchiedener Art, ſo iſt unter angemeſſener
Verkurzung ihrer Geſammtdauer auf die ſchwerſte dieſer
Strafarten zu erkennen.

74. Sind wegen des Zuſammentreffens von Ver
brechen mehrere Gefängnißſtrafen zu vereinigen ſo darf in
dieſer Vereinigung zwar die Dauer von 2 Jahren, aber
niemals die Dauer von 4 Jahren uüberſchritten werden.
Dieſe Vorſchrift ſoll zur Anwendung kommen ohne Unter-
ſchied ob die einzelnen Gefängnißſtrafen unmittelbar von
dem Geſetze angedroht waren oder erſt aus der Verwand-
lung von Geldbußen in Gefängniß hervorgegangen ſind.

9. 75. Wenn Jemand wegen eines Berbrechens von
einem preußiſchen Gerichte rechtskräftig verurtheilt worden
iſt und nachher daſſelbe Verbrechen oder ein gleichartiges
Verbrechen begeht, ſo ſoll die durch das neue Verbrechen
an ſich begrundete Strafe wegen Rückfalls geſchaärft wer-
den. Dieſe Verſchärfung darf ſelbſt das höochſte geſetzliche
Strafmaaß des neuen Verbrechens uüberſteigen, jedoch nicht
mehr als die Hälfte dieſes höchſten Strafmaaßes.

76. Als gleichartige Verbrechen, wodurch die er-
höhte Strafe des Ruckfalls begrundet werden ſoll, ſind
nur folgende zu betrachten: Diebſtahl, Unterſchlagung,
Raub, Erpreſſung, Hehlerei, Betrug, Muünzfälſchung, Ur-
kundenfälſchung in betrugeriſcher Abſicht.

77. 2 Die Schaärfung der Strafe wegen Ruckfalls
ſoll nicht eintreten, wenn ſeit dem Zeitpunkte, in welchem
die Strafe des zuletzt begangenen fruheren Verbrechens
abgebüßt oder erlaſſen worden war, bereits 10 Jahre ver
floſſen ſind.

9. 78. Durch die fur den Ruückfall vorgeſchriebene
Schärfung des höchſten geſetzlichen Strafmaaßes darf
die Gefängnißſtrafe auch auf länger als 2 Jahre, jedoch
niemals über 4 Jahre ausgedehnt werden. Es iſt geſtat-
tet, wegen Ruckfalls die fur zeitige Freiheitsſtrafen vorge
ſchriebene Grenze von 20 Jahren zu überſchreiten.“

79. 2 Die fur den Rüuckfall gegebenen Vorſchriften
ſind auch dann anzuwenden, wenn der Verbrecher in dem
fruühern oder in dem ſpätern Falle, oder auch in beiden
Faällen, nur des Verſuchs eines Verbrechens, oder nur der
Hilfsleiſtung zu einem Verbrechen ſich ſchuldig gemacht hat.

Alle die vorſtehenden Paragraphen von 9. 73 an wur-
den gegen unerhebliche Einwendungen Einzelner unverän-
dert angenommen.

Ueber die Dreitheilung.
Als in der Sitzung am 19. Januar (ſ. Cour. Nr. 22

S. 2) der zweite Titel des Entwurfs, worin die Strafen
behandelt ſind, die Verſammlung nach dem Vorgange der
Abtheilung geneigt ſchien, das Eintheilungsprinzip des Ent-
wurfs zu verwerfen und an die Stelle deſſelben die drei-
gliedrige Eintheilung der ſtrafbaren Handlungen, naämlich:
Polizeiubertretungen, Vergehen und Verbrechen zu ſetzen,
ſchlug der Landtagsmarſchall vor, die Verſammlung mochte
eine beſondere Kommiſſion ernennen, welcher die Regierung
ihre Vorſchläge uüber die Dreitheilung zur weitern Begut-
achtung vorlegen konnte. Jn dieſem Vorſchlage gab daher
das Gouvernement zu erkennen, daß es bereit ſei, auf die
Wunſche des Landes einzugehen und ſich zu dem Prinzip
des rheiniſchen Rechts zu bekennen. Die ſofort ernannte
Kommiſſion erhielt die Vorſchläge der Regierung und ſtat-

tete dar aber in der Sitzung am 28. Januar folgenden Be
richt ab:

In Veranlaſſung der Diskuſſion uber den Vorſchlag der
Abtheilung, die Dreitheilung der ſtrafbaren Handlungen, wie
ſie nach rheiniſchem Rechte beſteht, allgemein in das Straf-
geſetzbuch aufzunehmen und ihrem Erbieten in der Plenar-
Sitzung vom 20. d. M. gemaß hat die hohe Staats-Regie-
rung der Abtheilung durch den Königlichen Regierungs-Kom-
miſſarius, Herrn Geheimen Juſtizrath Biſchoff diejenigen
Propoſitionen mittheilen laſſen, welche ſie fur geeignet halt,
um den diesfalligen Wunſchen der Stande zu entſprechen.

Dieſe Propoſitionen ſind folgende
J

Jn den Entwurf des Strafgeſetzbuches iſt wie im
rheiniſchen Strafrechte die dreigliedrige Eintheilung der
ſtrafbaren Handlungen aufzunehmen. Danach ſollen die ſtraf-
baren Handlungen ſein

1. Polizei -Uebertretungen,
2. Verbrechen oder Vergehen,
3. Schwere Verbrechen.

Die nahere Beſtimmung ſo wie die Abgranzung dieſer drei
Kategorien muß bis zum Schluſſe der Berathung ausgeſetzt
werden; es iſt jedoch feſtzuhalten

daß alle ſtrafbaren Handlungen, welche mit der Todes-
ſtrafe, der Zuchthausſtrafe oder einer Freiheitsſtrafe von
mehr als fuünfjahriger Dauer bedroht ſind, zu den
ſchweren Verbrechen gehoören.

II.
Was den Verluſt der Ehrenrechte betrifft, ſo werden, vor

behaltlich der naheren Ausführung im Einzelnen, folgende Be-
ſtimmungen aufzunehmen ſein:

1. Hinter den H. 20, welcher eventuell nach den Vorſchlägen
den Vorſchlägen der Abtheilung zu andern iſt, wird ein
neuer Paragraph geſetzt des Jnhalts

daß der Verluſt der Ehrenrechte (buürgerlichen Ehre)
entweder fur immer oder die Entziehung auf beſtimmte
Zeit etwa drei bis zehn Jahren auszuſprechen ſei.

2. Der Verluſt der buürgerlichen Ehre fur immer ſoll nur
bei ſchweren Verbrechen angeordnet werden: bei anderen
Verbrechen und Vergehen ſoll nur Entziehung auf be-
ſtimmte Zeit angeordnet werden. Jn der Rheinprovinz
werden demnach die Zuchtpolizeigerichte nur auf zeitweiſe
Entziehung der Ehrenrechte erkennen durfen.

Z. Die Entziehung der bürgerlichen Ehre auf eine beſtimmte
Zeit hat die Folge, daß der Verurtheilte innerhalb dieſer
Zeit die National-Kokarde, als das Kennzeichen der all-
gemeinen Buürgerehre, nicht tragen, und diejenigen Rechte
nicht ausuüben darf, welche daran geſetzlich gebunden ſind.
Jn der Rheinprovinz iſt er innerhalb dieſer Zeit nicht
fahig, die im H. XV. des Einfüührungs Geſetzes erwähnten
Handlungen und Rechte auszuuben. Nach Ablauf der
beſtimmten Zeit tritt der Verurtheilte ohne Weiteres und
von Rechtswegen wiederum in den Beſitz der bürgerlichen
Ehre und der damit verbundenen vorſtehend erwähnten
Rechte.

4, Wenn die Entziehung der bürgerlichen Ehre auf beſtimmte
Zeit ausgeſprochen wird, ſo ſoll ſtets als Folge dieſes
Ausſpruchs der Verluſt der beſonderen Ehrenvorzuge 20)
fur immer eintreten. Der Verurtheilte verliert alſo den
Adel, die öffentlichen Aemter, Wuürden und Titel, ſo wie
die inländiſchen und ausländiſchen Orden und Ehrenzeichen;
ingleichen verliert er auf lebenslang die Fahigkeit zur
Ausubung des Patronats, der Gerichtsbarkeit und Polizei
verwaltung, ſo wie die Standſchaft und die Befaähigung
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zur Theilnahme an Stimm und Ehrenrechten in Ge-
meinden und Korporationen.

Zu I.
Die Abtheilung findet nichts dagegen zu erinnern, daß

die drei verſchiedenen Arten der ſtrafbaren Handlungen Po-
lizei Uebertretungen, Verbrechen oder Vergehen
und ſchwere Verbrechen bezeichnet werden. Sie erkennt
fur richtig an, daß dieſe Bezeichnung ſchon deshalb angemeſſener
iſt, als die früher vorgeſchlagene, weil der Sprachgebrauch
nicht beſtimmt genug zwiſchen Verbrechen und Vergehen unter-
ſcheidet, und es daher vorzuziehen iſt, „ſchwere Verbrechen“
als diejenigen zu bezeichnen, welche nach rheiniſchem Rechte
einfach „VVerbrechen“ genannt werden.

Es wird angetragen
ſich mit dem Vorſchlage unter No. I. einverſtanden zu
erklaren.

Zu II.
Eben ſo haben die Vorſchläge sub No. II. im Allgemeinen

Anerkennung erhalten.
Zunächſt erſcheint es erforderlich, durch eine neue Beſtim

mung feſtzuſetzen,
daß eine nur zeitweiſe Entziehung der buürgerlichen Ehre
zulaſſig ſein ſoll.

Denn unter den Begriff der Verbrechen oder Vergehen
im Gegenſatze zu den ſchweren Verbrechen werden

ſtrafbare Handlungen fallen, mit deren Verubung die burger
liche Ehre zwar unvertraäglich iſt, bei deren Beſtrafung aber
es zu hart ſein wurde, den Verluſt der burgerlichen Ehre fur
immer eintreten zu laſſen. Jn dergleichen Fallen wird es
ganz angemeſſen ſein, die burgerliche Ehre als Bedingung der
Fahigkeit, beſondere Ehrenvorzüge auszuüben oder zu erwerben,
eine beſtimmte Zeit hindurch zu ſuspendiren, nach deren Ab-
lauf aber ſie ohne weitere Foöörmlichkeiten der Rehabilitation
wieder eintreten zu laſſen.

Was den Zeitraum betrifft, fur welchen eine zeitweiſe
Entziehung der buürgerlichen Ehre ſtatthaft ſein duürfe, ſo iſt
die Abtheilung der Anſicht:

daß die Dauer von funf Jahren nach Beendigung der
Freiheitsſtrafe nicht zu überſchreiten ſein wurde, und
daß andererſeits auch auf die Dauer bon Einem Jahre
die Entziehung ausgeſprochen werden koönne.

Ein längerer Zeitraum als fuünf Jahre wurde ſich ſchon
aus dem Grunde nicht rechtfertigen laſſen, weil die zeitweiſe
Entziehung der bürgerlichen Ehre auch fur ſtrafbare Hand
lungen eintreten wird, uber welche Gerichte in der Rhein
provinz die Zuchtpolizeikammern der Landgerichte zu er-
kennen haben werden, welche weder durch ihre Verfaſſung,
noch die Formen des bei denſelben ſtattfindenden Straf-
el r gen ausreichende Garantieen bieten, um den

ngeſchuidigten in ſeinem höchſten Gute, der burgerlichen
Ehre, zu ſichern. Außerdem aber wird in Fallen, in wel-
chen es nicht erforderlich iſt, den lebenslänglichen Verluſt
der bürgerlichen Ehre zu verhangen, ein funfjähriger Zeit
raum als ausreichend zu erachten ſein, um die bei nur zeit-
weiſer Entziehung leitende Vorausſetzug, daß der Verur-
theilte nach Ablauf der Zeit ſich in ehrenhafter Geſinnung
wieder befeſtigt haben werde, als zutreffend anzunehmen.
Andererſeits wird bei minder ſchweren Vergehen ſchon ein
Zeitraum von einem Jahre genuügen, um dieſe Annahme zu
rechtfertigen, und es würde in vielen Fällen zu hart ſein,
wenn immer mindeſtens eine dreijährige Entziehung der bur-
gerlichen Ehre verhängt werden mußte.

Eine Folge der zeitweiſen Entziehung der burgerlichen
Ehre muß der unbedingte Verluſt aller derjenigen Ehren-
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vorzuge ſein, welche im Vertrauen auf unausgeſetztes ehren
haftes Verhalten verliehen oder zugeſtanden werden. Hier-
her gehören unbeſtritten die öffentlichen Aemter, Wurden
und Titel, ſowie Orden und Ehrenzeichen. Ruckſichtlich des
Adels iſt erinnert worden daß zwar aus dem angefuührten
Grunde der dem Verurtheilten ſelbſt perſönlich verllehene
Adel verloren gehen muſſe, daß aber der ererbte Adel nicht
verloren gehen könne, weil ſonſt dem ererbten Adel die Be-
deutung einer beſonderen Ehre neben der burgerlichen Ehre
gegeben werden wurde, während vielmehr nach den gegen
wärtig beſtehenden Verhältniſſen die Ehre des Adels in der
allgemeinen bürgerlichen Ehre aufgehe. Gegen dieſe An
ſicht wurde indeß bemerklich gemacht, daß auch der ererbte
Adel noch gegenwartig ein Ehrenvorzug ſei, der bei ſtraf-
barer unehrenhafter Handlungsweiſe nicht beſtehen bleiben
könne, und die Abtheilung hat ſich mit 11 gegen 4 Stim-
men dafuür entſchieden

daß der Adel denjenigen Ehrenvorzugen zuzuzählen
ſei, welche fur immer verloren gehen muſſen.

Was die Standſchaft und die Befaähigung zur Theil-
nahme an Stimm- und Ehren- Rechten in Gemeinden und
Korporationen betrifft, ſo wurde zwar die Meinung geltend
gemacht:

daß dies ebenfalls Ehrenvorzuge ſeien, welche auch
bei zeitweiſer Entziehung der burgerlichen Ehre fur
immer verloren gehen muüßten;

allein in Betracht,
daß ſo lange dieſe Rechte nicht zugeſtanden wer-
den die burgerliche Ehre ſelbſt in ihren weſent
lichſten Attributionen geſchmälert bleiben, und damit
die zeitweiſe Entziehung dem Verluſte der
ſelben faſt ganz gleichgeſtellt werden wurde,

ſowie in Betracht,
daß andererſeits das Geſetz vom 23. Juli 1847 uüber
die Entziehung oder Suspenſion ſtändiſcher Rechte
und die Städte- und Gemeinde-Ordnungen ausrei-
chende Mittel gewähren, um unwuürdige Perſonen
von der Standſchaft und der Theilnahme an Stimm-
und Ehrenrechten in Gemeinden und Korporationen
ausſchließen zu koönnen,

hat ſich die Abtheilung mit 13 gegen 2 Stimmen fur die
Anſicht entſchieden,

daß die Standſchaft und die Befaähigung zur Theil-
nahme an Stimm- und Ehrenrechten in Gemeinden
und Korporationen nach Ablauf der Zeit, fur welche
die Entziehung der bürgerlichen Ehre erkannt wird,
von ſelbſt wieder eintreten muſſen.

Ferner iſt die Abtheilung einſtimmig der Anſicht,
daß, wenn die eben erwähnten Rechte von ſelbſt
wieder eintreten, die Befugniß zur Ausuübung des
Patronats, der Gerichtsbarkeit und der PolizeiVer-
waltung eben ſo wenig, als fur immer verloren er
klaärt werden durfen.

Die Abtheilung ſchlägt hiernach vor:
die Propoſition unter No. II. dahin zu modifizireg:

1. Hinter dem nach den Vorſchlägen der Abtheilung zu
ändernden 9. 20. des Entwurfs wird ein neuer Pa-
ragraph geſetzt, des Jnhalts:

daß der Verluſt der bürgerlichen Ehre entweder fur
immer oder die Entziehung auf die Dauer von einem
bis zu funf Jahren nach Beendigung der Freiheits
ſtrafe auszuſprechen ſei.

2. Der Verluſt der bürgerlichen Ehre fur immer ſoll
nur bei ſchweren Verbrechen angeordnet werden; bei



anderen Verbrechen oder Vergehen ſoll nur Entziehung
auf beſtimmte Zeit angeordnet werden.

Z. Die Entziehung der bürgerlichen Ehre auf beſtimmte
Zeit hat die Folge, daß der Verurtheilte innerhalb
dieſer Zeit die National-Kokarde, als das Kennzeichen
der allgemeinen bürgerlichen Ehre, nicht tragen und
diejenigen Rechte nicht ausuben darf, welche daran
geſetzlich gebunden ſind. Jn der Rheinprovinz iſt er
innerhalb dieſer Zeit nicht fahig, die im F. XV. des
Einfuhrungs- Geſetzes erwähnten Handlungen und Rechte
auszuüben.

4. Wenn die Entzlehung der buürgerlichen Ehre auf be-
ſtimmte Zeit ausgeſprochen wird ſo verliert der Ver-
urtheilte fur immer den Adel, die oöffentlichen Aemter,
Wurden und Titel, ſo wie die inlänndiſchen und aus-
ländiſchen Orden und Ehrenzeichen. Dagegen tritt
der Verurtheilte nach Ablauf der beſtimmten Zeit ohne
Weiteres und von Rechts wegen wiederum in den Be-
ſitz der burgerlichen Ehre und mit Ausnahme der
vorſtehend bezeichneten in den Beſitz aller durch die
burgerliche Ehre bedingten Rechte.

Berlin, den 26. Januar 1848.
Graf von Schwerin. Frhr. von Lilien. Wodiczka-
Siegfried. Kuſchke. Frhr. v. Gaffron. Brodowski
Naumann. Sperling. Camphauſen. Schulze
Dellwig. Dansmann. v. Auerswald. Grabow

Das Gutachten gab mehreren Rednern zu langern
Vorträgen dringenden Anlaß, darunter verdienen diejenigen
ausgezeichnet zu werden welche die Abg. von Mylius
und Camphauſen hielten.

Freiherr von Mylius: Ehe in die Debatte eingegangen
wird, möchte ich mir eine allgemeine Bemerkung erlauben zur
Feſtſtellung des Geſichtspunktes, von dem ich bei der Behand-
lung der Sache ausgegangen bin und der in der Abtheilung
auch bereits Anklang gefunden und namentlich dadurch eine
Aeußerung erhalten hat, daß, wie auch ſeitens des Gonverne-
ments nicht beanſtandet worden, ſtatt des Ausdrucks „Ehren-
recht““, der im Entwurf enthalten iſt, allgemein der Ausdruck
„„ſtaatsbürgerliche Ehre““ geſetzt wird. Bürgerliche Ehren und
Rechte ſtehen in einer ſehr engen, nahe verwandten Verbin-
dung und es wird die Debatte weſentlich erleichtern und darauf
ankommen, wenn man namentlich über den Begriff von Ehre
und Recht vollkommen klar iſt. Jch kann den Standpunkt,
auf dem ich ſtehe, nicht beſſer bezeichnen als wenn mir ge
ſtattet ſei, mich auf die Autorität des hochverehrten Juriſten
zu beziehen, der jetzt an der Spitze des Geſetz- Miniſteriums
ſteht, indem ich die Auffaſſung habe, die ſelbſt von ihm in
einem Werke von europäiſchem Ruf, ich nenne die Geſchichte
des römiſchen Rechts im Mittelalter, aufgeſtellt worden iſt,
wo es ſich gerade um Auffaſſung und Feſtſtellung des Begriffs
von Ehre und Recht in der altgermaniſchen Volksverfaſſung
im Stande der Freien handelt. Es war wenn ich nicht
genau bin, ſo ſtelle ich anheim, mich zu berichtigen es war
die Ehre, das poſitive Element in der dortigen Gemeindever-
faſſung, das Element der Rechtsgenoſſenſchaft und Rechtsge-
meinſchaft, von welchem Mitglieder des Standes durchdrungen
waren, und welches in dem Bewußtſein jedes Einzelnen über
die Exiſtenz dieſer Rechtsgenoſſenſchaft ſeinen Ausdruck fand.
Es fragt ſich, oder vielmehr es iſt die jetzige Aufgabe der Ge-
ſetzgebung vom politiſchen Stande beurtheilt, dieſes poſitive
Element der Rechtsgenoſſenſchaft und Rechtsgemeinſchaft auch
in unſerem Staate kräftig und lebendig werden zu laſſen.
Deshalb glaube ich, daß gerade der Begriff der ſtaatsbürger
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lichen Ehre, als das Bewußtſein des Staatsbürgerrechts reprä
ſentirend, wohl zu unterſcheiden iſt von den Rechten, die als
Ehrenrechte und Ehrenvorzüge in einer anderen Auffaſſung ge
deutet werden können. Es iſt der Boden dieſes Rechts die
Grundlage, auf welchem die beſonderen Ehrenvorzüge wurzeln
und wachſen; ſie können auf ihm niemals aber außer ihm
beſtehen, haben aber für die Begründung der ſtaatlichen Ord-
nung' ſelbſt hier einen Werth. Es mag des beſonderen Ehren-
vorzuges derjenige, der im Beſitze deſſelben iſt, ſich erfreuen,
wie des Beſitzthums eines Hauſes oder Vermögens, für die
politiſche Bedeutung und für die Conſtruction der Grundlage
des Staats ſind ſie unerheblich, während die bürgerliche Ehre
in meiner Auffaſſung der Ausdruck der rechtlichen Ordnung
im Staate im Bewußtſein des Einzelnen iſt. Das ſind die
Momente, von denen ausgehend ich zuerſt Anträge deshalb bei
der Abtheilung geſtellt habe, das Wort „Staatsbürgerehre“
überall da zu ſubſtituiren, wo es ſich um beſondere Ehren-
rechte handelt, und ich glaube, daß, wenn die Auffaſſungs-
weiſe, von der ich ausgehe, getheilt wird, eine weſentlich ver-
ſchiedene Beurtheilung der jetzt in Vorſchlag gebrachten Beſtim
mungen nicht exiſtiren wird.

Abgeordn. Camphauſen: Meine Herren, ich will reden
für den Vorſchlag der Abtheilung, inſofern derſelbe die zeit-
liche Aberkennung der Ehrenrechte bevorwortet.

Marſchall: Das würde ſich auf Nr. II. beziehen.
Abgeordn. Camphauſen: Jch muß um die Verzgünſti-

gung bitten, über eine ſo wichtige Frage im Allgemeinen re
den zu dürfen, bevor auf das Einzelne eingegangen wird. Jch
will reden gegen den Vorſchlag der Regierung, welcher zwar
einzelne Rechte auf Zeit aberkennen laſſen will, aber die wich-
tigſten derſelben, nämlich das Gemeinderecht und das Staats
bürgerrecht, nur auf Lebenszeit. Jnſofern der Vorſchlag der
Regierung von dem Entwurfe nicht weſentlich abweicht, werde
ich den Entwurf in's Auge faſſen müſſen, und das um ſo
mehr, als der Strafgeſetzentwurf angeblich den Stand der öf-
fentlichen Meinung in hieſigen Landen, im Gegenſatze zu dem
jenigen der Rheinprovinz, repräſentiren ſoll und ich innigſt
wünſche, über dieſen Punkt ein Verſtändniß mit der Ver-
ſammlung vorzubereiten.

Wenn Sie meinem guten Willen mit einiger Nachſicht und
Zuneigung entgegenkommen, ſo darf ich in die Verhandlung
mit der kuhnen Hoffnung eingehen, Sie zu uberzeugen, daß
auch in dieſer Beziehung das Rheinland mit den ubrigen Thei-
len der Monarchie harmonire. Es iſt bereits zu wiederholten
Malen von der Organiſation der rheiniſchen Gerichte die Rede
geweſen und das klar geworden, was eigentlich auch durch den
heute vorliegenden Vorſchlag wegen der Dreitheilung beſonders
hervortritt, daß nach einer dreifachen Eintheilung die Unter-
gerichte, die Mittelgerichte und die höchſten Gerichte uber
ſtrafbare Handlungen von verſchiedenartiger Schwere zu ent-
ſcheiden haben. Dieſe Einrichtung wird auch hier eintreten
ſie iſt zugleich die naturliche und in der Hauptſache die allge
meine. Das charakteriſtiſche Merkmal des rheiniſchen Verfah-
rens aber iſt das, daß unter allen Umſtänden der Ver-
luſt der ſtaatsburgerlichen Ehrenrechte auf Lebens-
zeit nur von dem höchſten Gerichtshofe, nur von
den Geſchwornen ausgeſprochen werden kann. Es
beſteht hinſichtlich dieſes Grundſatzes zwar eine Ausnahme nicht
in dem rheiniſchen Rechte, ſondern in Folge einer ſpäteren Al-
lerhöchſten KabinetsOrdre, betreffend die Aberkennung der Na
tionalKokarde. Ich muß jedoch anheimgeben, ob überhaupt
die Aberkennung der NationalKokarde, wie ſie ſich praktiſch
geſtaltet hat, als ein lebenslänglicher Verluſt anzuſehen iſt.
Die Praxis hat ſofort ergeben, daß die Strafe keine lebens
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indem die National-Kokarde fur

kleine Vergehen aberkannt wurde, Gnadengeſuche in großer
Zahl eingereicht wurden auf ihre Wiederverleihung. Dieſe
Wiederverleihung findet in der Regel bei kleinen Vergehen ſtatt,
und es iſt geſetzlich feſtgeſtellt, daß ſchon ſechs Monate nach
abgeſtandener Strafe darauf angetragen werden darf. Es
läßt ſich behaupten daß in der Praxis in Beziehung auf nicht
ſchwere Vergehen die Aberkennung der NationalKokarde nicht
eine Strafe auf Lebenszeit, ſondern auf Zeit ſei. Uebrigens
wird, daß eine ſolche Ausnahme beſtehe, nicht als Grund ge-
gen uns angewendet werden durfen. Aus der Ausnahme darf
nicht geſchloſſen werden daß, weil ſie vorhanden iſt, die Aus-
nahme ſelbſt zur Regel gemacht werden muſſe; man muß immer
den bekannten Satz gelten laſſen, daß eine Regel etwa mit
einer Ausnahme beſtehen kann, daß aber nichtsdeſtoweniger die
Regel beſtehen bleibe. Es hat nun in dem Allerhöchſten Land-
tagsabſchied an die rheiniſchen Provinzialſtande von 1843 Se.
Majeſtät der König huldreich geäußert, daß die Beſorgniß,
daß das Beſtehen des rheiniſchen Gerichtsverfahrens gefahrdet
werde, bei dem von Sr. Majeſtät wiederholt ausgeſprochenen
Willen, dieſes Verfahren ungefährdet zu erhalten, nicht Platz
greifen durfe. Eine ſolche Beſorgniß wurde jedoch allerdings
gegrundet ſein, wenn der Entwurf, wie er vorliegt, oder mit
der Modification welche jetzt ſeitens der Regierung vorgeſchla
gen iſt, angenommen wuürde, indem alsdann im Weſentlichſten
das ſo eben genannte Prinzip des rheiniſchen Gerichtsverfahrens,
daß der Verluſt der Ehrenrechte auf Lebenszeit nur von dem
höchſten Gerichtshof erkannt werden könne, aufgehoben ware. Es
ſind aber dieſe Bedenken nicht ausſchließlich der Rheinprovinz
angehörig, in der ganzen Monarchie halte ich es nicht minder,
als in der Rheinprovinz, fur erforderlich, daß fur die ſchwerſte
Strafe auch mit ſchuützenden Formen umgebene Gerichte vor-
handen ſeien. Es iſt hier durch das Geſetz vom 17. Juli 1841
bereits dem Einzelrichter das Recht eingeraumt, auf Ehren-
ſtrafen zu erkennen, jedoch vorbehalten, daß es nicht geſchehen
dürfe, ſobald die Ehrenrechte im Allgemeinen abzuerkennen ſeien.
Jch bin uberzeugt, wenn etwa in Vorſchlag ſein ſollte, dieſem
Einzelrichter kunftig auch die Aburtheilung der kleinen Diebſtähle
und anderen kleinen Vergehen, woran der Entwurf den Verluſt
der Ehrenrechte knupft, zuzuweiſen, dies ſammtliche Provinzen
nicht befriedigen würde. Es kommt zunachſt wohl auf die Frage
an: Jſt der lebenslängliche Verluſt der Ehrenrechte wirklich eine
ſchwere Strafe? Ein wichtiger Punkt für einen Theil der Staats
bürger iſt der Verluſt des Adels. Jch unterſuche die Frage nicht,
inwiefern uberhaupt empfehlenswerth ſei, den Adel aberkennen zu
laſſen, allein, wenn einmal feſtſteht, daß der Adel aberkannt
werden ſoll, ſo iſt es für diejenigen adeligen Familien, die hin-
ſichtlich ihrer Angehörigen in dieſen Fall kommen können, von
hohem Jntereſſe, daß nicht ein Untergericht, ſondern ein den
Stand ſchuützendes Gericht, dieſe ſchwere Strafe ausſpreche.
Nehmen Sie an, meine Herren, dem letzten Sproſſen eines al
ten adeligen Geſchlechtes ſei auf der Univerſität von einem
Freunde ein reiches Kleinod anvertraut worden der junge Mann
hat ſich, wie es häufig zu geſchehen pflegt, durch zu raſche Aus-
gaben in Geldverlegenheit geſtürzt er verpfändet das Kleinod
der Freund kommt zurück, und er kann ihm das Pfand nicht
ausliefern. Eine Klage wird erhoben, und das nächſte Zucht-
polizeigericht verurtheilt ihn zum Verluſte des Adels es erklärt
den Namen jenes alten Geſchlechtes erloſchen. Es iſt hinſichtlich
anderer Punkte der Artikel 20 des Entwurfs von beſonderer
Wichtigkeit, daß beabſichtigt war, nicht nur fur immer das Recht
aufzuheben, ſondern zugleich die Fähigkeit, es jemals wieder zu
erwerben. Den Unterſchied zwiſchen dem Verluſt eines Rechtes,
und zwiſchen dem Verluſt der Fähigkeit, es wieder zu erwerben,
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möge die Verſammlung feſthalten, wenn ſie die Hoöhe der Strafe
des Verluſtes der Ehrenrechte ermißt. Welcher Unterſchied be
ſteht nicht darin ob ich blos mein Vermögen verlieren ſoll, oder
ob ich auch das Recht verlieren ſoll, kunftig wieder Vermögen zu
erwerben. Unter den Ehrenrechten giebt es ferner ſolche, die er
erbt ſind, und ſolche, die am Beſitze haften. Vor allen Dingen
aber iſt darunter das Recht der Gemeindebuurgerſchaft und
der Staatsbuürgerſchaft begriffen. Wenn wir aber Alle
den Verluſt der Ehrenrechte auf Lebenszeit fur eine ſehr ſchwere
Strafe halten, ſo beſteht auch fur die ganze Monarchie das Er-
forderniß, daß die ſie erkennenden Gerichte mit ſchutzenden For
men umgeben ſeien. Dem ſtellt ſich nun das Syſtem des Ent-
wurfs entgegen zuerſt die Anſicht, daß nicht die Schwere der
That, ſondern die Natur der That entſcheide, diejenige Natur
nämlich, welche von ehrloſer, verworfener Geſinnung Zeugniß
giebt. Es ſoll doppelt geſtraft werden die That ſelbſt und die
Geſinnung des Thäters, inſoweit ſie ſich in der That abſpiegelt.
Es ſtellt ſich ferner, und dies iſt die Hauptſache, die Anſicht
entgegen, daß, wer einmal durch eine ehrloſe Handlung die Ver
achtung ſeiner Mitbürger ſich zugezogen habe, dieſer auf immer
und unwiederbringlich verfallen ſei. Daraus folgt, daß der Ver
luſt der Ehrenrechte auch an geringe Vergehen geknüpft werden
muß, und daß der Verluſt ausgeſprochen werden muß durch die
Untergerichte weil es unausfuhrbar, wie, ſo ich nicht irre, der
Herr Geſetzgebungs Miniſter vor einigen Tagen geſagt hat ab
ſolut unmöglich ſein wurde, nur den hochſten Gerichtshöfen alle
dieſe Fälle zuzuweiſen, während von anderer Seite es nach jener
Anſicht unzuläſſig wäre, den Verluſt der Ehrenrechte auf Zeit
ausſprechen zu laſſen.

Hierin erblicke ich nun eine Verwechſelung der Ehre mit Rechten,
eine Verwechſelung desjenigen, woruber das Strafgeſetz verfügen kann,
mit demjenigen, woruüber es nicht verfugen kann. Die innere Ehre
iſt jedem Urtheilſpruche außer dem eigenen entrückt; auch uber die
äußere Ehre, über die Achtung und Verachtung der Mitburger
kann der Richter nicht entſcheiden, darüber entſcheidet die öffentliche
Meinung. Der Richter kann nur eine Thatſache bekunden, nur
die Vermuthung ausſprechen, daß der Beſtrafte die öffentliche
Verachtung ſich zugezogen habe, und deshalb entzieht er ihm ge
wiſſe Rechte und Vorzüge, die der mit der öffentlichen Verachtung
Behaftete nicht ausüben und beſitzen ſoll. Das Urtheil kann nur
ſuchen, den Stand der öffentlichen Meinung mit Wahrheit zu be
zeichnen, es kann ſie nicht ſchaffen. Bekannt iſt, daß häufig
die ſchimpflichſten Urtheile und Strafen nicht vermocht haben, die
öffentliche Meinung zu erzeugen. Um nur eines Falles zu geden-
ken, erwähne ich, daß im ſiebzehnten Jahrhundert Männer in
England zu der ſchimpflichen Strafe des Ohrabſchneidens verur-
theilt wurden die bald nachher von der öffentlichen Achtung zu
Richtern derjenigen emporgehoben wurden die ſie verurtheilt hat
ten. Dieſe Verwechſelung der Rechte mit der Ehre wird befördert
durch den in dem Entwurfe angenommenen Ausdruck „Ehren-
rechte.“ Allerdings ſind die Rechte, die der Art. 20 aufzählt,
ſolche, welche auszuüben eine Ehre iſt aber keineswegs ſchließt der
Art. 20 alle Rechte ein, die auszuüben eine Ehre iſt oder als eine
Ehre angeſehen werden kann. Es kann als eine Ehre angeſehen
werden das Recht, vor dem Prieſter oder Magiſtrate durch feierli-
ches Gelöbniß eine eheliche Verbindung zu ſchließen das Recht,
eine Familie zu begründen das Recht, durch Teſtament über ſein
Vermögen zu verfügen das Recht, Grundeigenthum, Rittergüter
zu beſitzen oder zu erwerben das Recht, zu dem Gewerbe, Fabri
kanten oder Handelsſtande zu gehören das Recht, in Actienge
ſellſchaften beiſpielsweiſe in den General Verſammlungen der Be-
theiligten an der preußiſchen Bank zu berathen und zu ſtimmen
das Recht, auf Dampfſchiffen zur Seite der Beſten der Geſellſchaft
ſich zu bewegen, auf Eiſenbahnwagen neben ihnen zu ſitzen, in dem



ſelben Tempel mit den Hohen und Höchſten gemeinſchaftlich zu
Gott zu beten. Wenn aber der Entwurf die Ehrenrechte ihrer
Summe nach beſchränken muß, ſo iſt es unrichtig, zu behaupten,
daß er ſie der Zeit nach nicht beſchränken dürfe. Von der höch
ſten Ehrenhaftigkeit bis zur gänzlichen Ehrloſigkeit beſteht eben ſo
eine leiſe allmälige Abſtufung, wie bei manchen Eigenſchaften des
Menſchen, die, vielleicht aus derſelben Wurzel entſpringend, von
der höchſten Tugend bis zum verworfenſten Laſter heräbſinken wie
wir z. B. die Neigung zum Erwerbe in dem redlichen Fleiß und
in der Sparſamkeit, aber auch im Eigennutze und im Geize und
tiefer herabfallend im Wucher, in der Prellerei, im Betruge, im
Diebſtahle und im Raubmorde wiederfinden. Gefährlich iſt es, aus
dieſer Gradation von der vollen Ehrenhaftigkeit bis zur tiefſten
Ehrloſigkeit den Punkt herausſuchen zu wollen, wo das Ehrgefühl
völlig abgeſtorben und in einem Maaße abgeſtorben ſein ſoll, daß
deſſen Wiederbelebung als unmöglich anzuſehen wäre. Doppelt
gefährlich erachte ich es aber, wenn dieſer Punkt in einem Gebiete
gefunden wird, wo die Gränzen zwiſchen dem Vorhandenſein eini
ger Ehrliebe und dem Mangel derſelben in einander fließen. Die
Achtung und Verachtung wendet ſich nicht nothwendig und nicht
immer auf das ganze Jndividuum, ſondern auch auf einzelne
Eigenſchaften und Handlungen. Haben wir nicht Männer gehabt,
deren Ruhm und Größe Jahrhunderte durchlebt und die dennoch
mit Schattenſeiten behaftet waren oder ſich verwerflichen oder
verächtlichen Leidenſchaften hingaben, vielleicht ſolchen, die der Ent
wurf mit dem Verluſte der Ehrenrechte bedroht? Und ſchwanken
nicht an der im Entwurfe gefundenen Gränze Handlungen herüber
und hinüber, von denen es zweifelhaft ſein muß, ob ſie zu ſol-
chen gehören werden, welche den Verluſt der Ehrenrechte bedin-
gen. Nach 9. 293 des Entwurfes verliert ſie, wer in gewinn-
ſüchtiger Abſicht zum Schaden eines Anderen einen Jrrthum er-
regt. Werden nicht manche Liſten, die, wie man erzahlt, beim
Pferdehandel vorkommen, unter dieſen Begriff ſubſumirt werden
können (Heiterkeit.) Wird nicht ein Theil der hohen Ariſto-
kratie Englands unter dieſen Begriff verfallen, wegen ahnlicher
Liſten, die bei den Pferderennen vorfallen ſollen? Aber es iſt
nicht nöthig, Beiſpiele zu ſuchen, von denen zweifelhaft iſt, ob
ſie nach dem Entwurfe ſtrafbar waren oder nicht; denn es wer
den Handlungen in Menge begangen, die der Gewalt des Rich-
ters entrückt ſind und die eine weit größere Ehrloſigkeit bekun-
den, als manchen Handlungen zuzumeſſen iſt, an welche der
Entwurf den Verluſt der Ehrenrechte knurft. Auf der anderen
Seite finden ſich nicht Spuren von Ehrgefuhl ſelbſt bei den
größten Frevlern und Miſſethaätern? Es wird behauptet, und
ich ſtimme freudig bei, daß das deutſche Volk vorzugsweiſe em-
pfänglich ſei fur das Gefuhl der Ehre aber ich widerſpreche,
wenn behauptet wird daß wegen dieſer Eigenſchaft das deutſche
Volk in demſelben Maße, wie der Entwurf, gewiſſe Handlun-
gen als Merkmal unbedingter und immerwährender Ehrloſigkeit
anſehe. Mit dem meiſten Grunde wird dies vom Diebſtahle
behauptet aber aus welchem Zuge des deutſchen Volks Charak-
ters wollen wir den Anklang erklaren, den einſt bei der deut-
ſchen Nation die poetiſche Schilderung des Diebſtahls und Rau-
bes in Schillers Raubern fand; aus welchem Zuge wollen wir
es erklären daß in den Leihbibliotheken die Geſchichten großmu
thiger Räuber am meiſten geleſen werden, daß auch das hochge-
bildete Publikum zu den Darſtellungen ſolcher Charaktere auf
der Buühne ſich drängt! Aus welchem Zuge wollen wir es er
klaären, daß im Volke wie Sagen von Mund zu Munde die
Erzählungen ſolcher Worte und Thaten bekannter Diebe und
Räuber gehen, die Spuren von Ehre zeigen. Dieſe Erſcheinun-
gen ſind nichts Anderes, als das Zeichen daß im Volke der
Gedanke lebt, es ſei nicht die nothwendige Folge des Diebſtahls
und des Raubes, daß der letzte Funke von Ehrgefuhl auf im

mer erloſchen ſei. Alle dieſe Anfuhrungen ſollen keinesweges die
Unzulaſſigkeit des Verluſtes der Ehrenrechte auf Lebenszeit dar
thun, ſondern nur das halte ich unzuläſſig, daß der Punkt zu
weit vorgeruckt werde, wo der lebenslangliche Verluſt eintreten
ſoll. Und in dieſer Beziehung geht nicht nur der Entwurf,
ſondern auch das rheiniſche Recht zu weit. Sie haben vernom-
men, daß vor einiger Zeit zwei junge Maänner von Bildung in
Köln eine Kaſſette wegnahmen, zu Zwecken, die Jhnen bekannt
ſind. Einer derſelben iſt vor die Geſchworenen geſtellt worden,
und ſie haben erklart: „er ſei nicht ſchuldig;“ hatten ſie ihn
ſchuldig erklart, ſo mußte er zum Zuchthauſe und zum Verluſte
der Ehrenrechte verurtheilt werden. Jch glaube nicht, daß die
öffentliche Meinung ein ſolches Urtheil beſtatigt, daß ſie ebenfalls
jenen Mann fur ſein ganzes Leben ehrlos erklärt haben wurde.
Die Anſicht, daß der Verluſt der Ehrenrechte nur auf immer
auszuſprechen ſei, ſchließt gewiſſermaßen die Behauptung in ſich,
daß das Ehrgefühl nicht bildungsfaähig ſei; daß es, einmal ge
ſchwacht, nicht wieder erſtarken einmal abgeſtorben, nicht wie
der belebt werden könne. Dennoch würde Jedermann zuruück
ſchrecken, wenn er dieſe Behauptung in allen Konſequenzen
vertreten ſollte. Sie iſt nicht begruündet in der Erfahrung,
ſie iſt nicht begruündet in der Natur des Menſchen. Wer will
behaupten daß der 18-, oder, wie der Entwurf urſprüng-
lich vorſchlug, der 16jahrige Knabe, der, um ein leichtſinni-
ges Geluſte zu befriedigen, ſeinem Lehrherrn einige Thaler weg
nahm ſein ganzes Leben nicht wieder ein ehrlicher Mann werden
könne? Wer will es aufſtellen, gegen denjenigen der einmal den
geſetzlichen Zinsfuß überſchritt oder die Amtsverſchwiegenheit ver
letzte, oder eine Untreue beging. Wer mag aufſtellen, daß in den
zu Staaten erwachſenen Verbrecher Kolonieen die ehemaligen Ver
brecher, obwohl alle politiſche und bürgerliche Rechte ausübend, ihr
Lebelang ehrlos geblieben ſeien? Wir dürfen die Möglichkeit der
Beſſerung nicht leugnen, ohne eine der edelſten Hoffnungen für die
Geſittung der Menſchheit zu begraben wir dürfen dem Schuldigen
die Rückkehr in die Reihen der bürgerlichen Geſellſchaft nicht gewalt
ſam verſchließen. Sie werden das nicht wollen, das zeigt Jhre
Abſtimmung vor einigen Tagen, wo Sie aus dieſen Rückſichten ſelbſt
gegen die Publication der Urtheile über ganz ſchwere Verbrechen ſich
erklärten. Aber einmal angenommen, der Satz, den der Entwurf
vertritt, ſei richtig, einmal ehrlos, ſei immer ehrlos. Angenommen,
es ſei abſolute Wahrheit, daß, wer einmal Mangel an Ehrliebe
bewieſen die Ehre niemals wieder erlangen könne wie verhält
ſich der Entwurf zur Anwendung dieſes Grundſatzes? Hat denn der
Entwurf dieſen Grundſatz mit Konſequenz durchgeführt? Man
würde dann verlangen müſſen, daß der Entwurf nicht unterſage,
die Ehrenrechte abzuerkennen wegen ſolcher Verbrechen, die ehren-
rührig ſein können, und daß er ſie immer gebiete wegen ſolcher
Verbrechen die ehrenrührig ſind.

Unter den Fällen, in welchen auf Verluſt der Ehrenrechte nicht
erkannt werden darf, ſind manche, die hiermit nicht in Harmonie
zu ſtehen ſcheinen. Jch führe an die Strafen gegen Landfriedensbruch,
gegen thätlichen Widerſtand bei Aufläufen, gegen die Theilnahme an
einem Aufruhr, wobei Gewaltthätigkeiten gegen Perſonen und
Sachen ſtattgefunden, gegen die Meuterei von Gefangenen. Jn
dieſen Fällen darf mit Ausnahme der Anführer nicht auf Vexluſt der
Eyrenrechte erkannt werden. Ferner darf es nicht geſchehen gegen
denjenigen, der eine obrigkeitliche Perſon durch Drohungen zu einer
amtlichen Handlung zu nöthigen ſucht; nicht gegen die vorſätzliche
Zerſtörung von Waſſerleitungen und Waſſerdämmen, wenn Niemand
ſchwere Körperverletzung oder den Tod erleidet nicht gegen den vor
ſätzlichen Todtſchlag bei verbrecheriſchen Unternehmungen nicht gegen
den nicht mit Vorbedacht geſchehenen Todtſchlag des Vaters oder
der Mutter nicht gegen den überlegten Mord, inſofern er nicht
an einem leiblichen Verwandten in aufſteigender Linie verübt
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wurde. rgerlich.Ehrenrechte nicht erkannt werden darf. Nun nenne ich einige
andere Fälle, in denen nach dem Entwurf nicht unbedingt der
Verluſt der Ehrenrechte ausgeſprochen wird. Vorſätzliche Tödtung,
Mißbrauch von Mädchen unter vierzehn Jahren, wiſſentlich falſche
Denunciation wegen Verbrechen, Bigamie, Mißbrauch zur Unzucht,
verübt von Aeltern, Vormündern, Lehrern und Geiſtlichen in Be-
ziehung auf die ihrer Zucht, Erziehung, Unterweiſung oder Pflege
unterworfenen Perſonen, Kindermord, vorſätzliche Mißhandlung,
die den Tod zur Folge hat, Tödtung im Duell mittelſt vorſätz
licher Ueberſchreitung der Regeln und Geſetze des Zweikampfs.
Das ſind Fälle, in denen der Entwurf nicht unbedingt den Ver
luſt der Ehrenrechte ausſprechen laſſen will. Vergleichen Sie damit
ſolche Fälle, in welchen er ausgeſprochen werden ſoll und muß.
Da haben Sie den nothwendigen Verluſt wegen Diebſtahls, ſelbſt
wenn nur acht Tage Gefängniß erkannt werden wegen unerlaub
ter Verpfändung einer fremden Sache. Sie haben ihn verbunden
mit ſechs Wochen Gefängniß, wegen gemeinen, nicht ſchweren Be
trugs verbunden mit drei Monaten Strafarbeit wegen vorſätzli
cher Benachtheiligung, verübt von Vormündern, Kuratoren oder
Verwaltern von Stiftungen, ohne Unterſchied, ob die Benachtheili
gung betrüglich oder auf andere Weiſe bewirkt iſt. Sie ha-
ben ihn wegen vorſätzlicher Benachtheiligung von Gewerbtreibenden,
die zur Betreibung ihres Gewerbes von der Obrigkeit beſonders
verpflichtet ſind. Die Aberkennung iſt unbedingt erforderlich, wenn
der Fallite einen Gläubiger benachtheiligt, ferner wegen Stipu
lirung höherer Zinſen, als das Geſetz erlaubt, wegen Verletzung
der Amtsverſchwiegenheit zu eigenem Gewinn oder zum Schaden
Anderer. Aber endlich würde der Grundſatz daß in allen Fäl-
len die Ehrenrechte wirklich verloren gehen müſſen, wo eine ehr-
loſe Handlung vorliegt, im ſchreiendſten Widerſpruch mit der An-
ordnung ſtehen wonach es unter manchen Umſtänden davon ab-
hängen wird, ob eine Privatperſon Klage erhebt oder nicht; wo,
falls ſie klagt, der Verluſt der Ehrenrechte ausgeſprochen werden
muß und, falls ſie nicht klagt, der Mann im Beſitze der Ehren-
rechte bleibt. Das ſind Nothzucht, betrügeriſche Verleitung zum
Beiſchlaf, Diebſtahl und Betrug, gegen Verwandte verübt, Ent-
fuührung durch Liſt oder Gewalt und Untreue von PrivatBeam-
ten. Jch glaube, Sie, meine Herren, uüberzeugt zu haben, daß,
wenn der Entwurf ſich die Aufgabe geſtellt hat, den Grundſatz
„einmal ehrlos, immer ehrlos“ zu realiſiren, dieſe Aufgabe nicht
gelöſt worden iſt, ſo wie ich ſie uberhaupt fur ein Strafgeſetzbuch
unlosbar anſehe. Der Entwurf, ſo wie er nicht in Harmo-
nie mit ſich ſelbſt ſteht, iſt auch nicht in Harmonie mit den
übrigen beſtehenden Geſetzen. Die wurttembergiſche Geſetzgebung,
die, wie ich glaube, am weiteſten in Hinſicht der Aberkennung
der Ehrenrechte geht ſelbſt dieſe hat in manchen Fällen die Ab-
erkennung auf beſtimmte Zeit zugelaſſen, nach deren Ablauf ſie
wieder aufleben. Jn England kennt man keine nachträgliche
Wirkung der Strafe, nachdem die Zeit der Strafe abgelaufen
iſt, dort tritt Jeder nachdem er ſeine Freiheitsſtrafe abgebuüßt
hat, wieder in die burgerliche Geſellſchaft und in alle ſeine Rechte
zuruck. Aber auch das Landrecht kennt den Verluſt der Ehren-
rechte in dem Umfange nicht, in welchem der Entwurf ſie auf-
nehmen will. Er hat unter verſchiedenen bald mehr, bald minder
beſtimmten Ausdrücken Ehrenſtrafen, die nicht immer daſſelbe
umfaſſen; er hat ſie bei dem Hochverrath und beim Zweikampfe,
bei dem Bankerott und bei einer geringen Anzahl von Handlungen,
welche auf den Mangel des Ehrgefuühls ſchließen laſſen keinesweges bei
allen, nicht bei dem Diebſtahl, nicht bei dem Betruge. Man könnte
ſagen, daß, während die Ehrenſtrafen ein wichtiger Theil des rhei-
niſchen Rechts ſind, der Entwurf in einem Sprunge von dem
Landrechte aus uüber das rheiniſche Recht hinausgehe. Der Ver
ſammlung iſt, wie ich vorausſetze, bekannt, daß der Verluſt bür-

Das ſind Fälle, in welchen der Verluſt der bürgerlichen gerlicher Ehrenrechte auf beſtimmte Zeit einen wichtigen Theil
der nach rheiniſchem Rechte auszuſprechenden Strafen bildet;
ich will aber doch wiederholen, daß wir die Aberkennung auf
Zeit haben bei den Verfaälſchungen der Wahlen, bei Verleum
dung, bei Diebſtahl fur die Zeit von 5-- 10 Jahren und zwar
in der Fakultät des Richters, bei Prellerei, bei Mißbrauch des
Zutrauens, bei Mißbrauch des Depoſitums und bei Unterſchla
gung. Ich wurde mich daher zu der Behauptung berechtigt
finden, daß, wenn von einem eigenthuümlichen Stande der of-
fentlichen Meinung in dieſen Landestheilen im Gegenſatze zu
demjenigen in der Rheinprovinz die Sprache ſein ſoll, zu der
Behauptung, ſage ich, daß die Kunde davon in den beſtehen
den Strafgeſetzbüchern der beiden Landestheile nicht zu ſuchen
ſei, daß im Gegentheil der Jnhalt dieſer Geſetzbucher auf das
entgegengeſetzte Verhaltniß ſchließen laſſe. Allerdings aber iſt das
Landrecht durch ſpatere Verordnungen und ſpatere Geſetze ergaänzt,
wovon die weſentlichſte die beiden StädteOrdnungen und ſchließlich
das BeſcholtenheitsGeſetz vom vorigen Jahre ſind. Durch die
StädteOrdnungen iſt derjenige vom Burgerrechte ausgeſchloſ
ſen, welcher wegen irgend eines Verbrechens auf zwei Jahre oder
langer zum Zuchthauſe oder zu einer harteren Strafart, oder we
gen Meineides, Diebſtahls oder qualifizirten Betruges zu einer
Kriminalſtrafe verurtheilt worden iſt. Jn manchen anderen
Fallen ſteht es den Stadtverordneten frei, auch außerdem Je-
mand von dem Buürgerrechte auszuſchließen. Aehnlich lautet
die weſtfäliſche KommunalOrdnung; die rheiniſche Kommunal
Ordnung lautet jedoch etwas verſchieden. Jn dieſen Geſetzen
ſind einige Punkte von Bedeutung. Zuerſt, daß ſie ſich den
Grundſatzen des rheiniſchen Rechts inſofern nähern und demje-
nigen, was nach dem Syſtem des Entwurfes aufgeſtellt iſt,
direkt widerſprechen, als ſie eine zweijahrige Freiheitsſtrafe, ab
geſehen davon, ob das Verbrechen, wegen deſſen ſie erkannt
worden, ein ehrloſes war oder nicht; als ſie, ſage ich, dieſe
Strafe allein als das Kriterium fur den Verluſt des Burger-
rechts aufſtellen. In einem anderen Punkte nahert ſich dieſe
Geſetzgebung dem rheiniſchen Rechte, und zwar darin, daß das
Urtheil weſentlich den Genoſſen ubertragen wird. Jch will
eine Anſicht daruber, ob es nuützlich ſei, die Rechte der Genoſ-
ſen auf Aberkennung der EhrenRechte, auf Entfernung von
Mitgliedern aus ihrem Kreiſe zu verwehren, nicht aufſtellen,
aber wenn dieſes Prinzip eine Ausbildung erfahren ſoll, ſo
kann das Ziel, wohin es zu ſtreben hat, nur das ſein, daß
nimmermehr ein Richter uber irgend ein Ehren oder Buürger-
recht erkennen durfe, ſondern daß die Genoſſen allein daruber
zu erkennen haben. Wenn man mir alſo die Stadte- Ordnung
und das Beſcholtenheits-Geſetz entgegenſtellen ſollte, ſo wurde
ich erwiedern, daß ſie gerade das Prinzip des rheiniſchen Rech-
tes beſtaätigen. Es wird aber weiter zu bemerken ſein, daß
die Beſtimmungen, weil ſie in der Stadte Ordnung ſtehen,
deshalb nicht ſchon abſolut nuützlich und zweckmäßig ſind und
daß durch den Strafgeſetz- Entwurf eine Abänderung derſelben
erforderlich wird daß alſo von zwei Seiten her in Frage ſte-
hen kann, wie die Stadte- Ordnung dem kuünftigen Strafgeſetze
anzupaſſen ſei. Eine Aenderung iſt ſchon deshalb erforderlich,
weil es darin heißt: „Auf zwei Jahre oder langer zu Zucht-
haus oder zu einer harteren Strafart;“ das ſtimmt nicht mit
der Sprache des Entwurfes, der eine haärtere Strafe als das
Zuchthaus nicht kennt während andererſeits die in der Stadte
Ordnung gemeinte Strafe etwas ganz Anderes iſt, als ſie
kunftig nach dem Entwurfe ſein wird. Dann wurde auch,
wenn der Entwurf beibehalten bliebe, nicht blos der qualifi-
zirte, ſondern auch der nicht qualifizirte Betrug vom Buürger-
rechte ausſchließen.

Jch habeMeine Herren! geendet ich glaube gute



0

e e W he m e e h c u e 29 e ne X t h e 3

Grunde dafur gegeben zu haben, daß auch ein zeitiger Verluſt
der Ehrenrechte eintreten muſſe, und zwar in der ganzen Mo-
narchie; ich verhehle aber nicht, daß die Frage fur die Rhein
Provinz ihre eigenthumliche und große Bedeutung hat. Das
rheiniſche Strafrecht kennt einen einzigen Fall, in welchem
außer dem Verluſt der bürgerlichen Rechte auf Lebenszeit keine
andere Strafe erkannt wird, weder Geldbuße noch eine Frei-
heitsStrafe. In dieſem Falle muß der Angeklagte, er werde
freigeſprochen oder verurtheilt, ſofort in Freiheit geſetzt werden.
Dennoch iſt die Achtung vor den ſtaatsbürgerlichen Rechten ſo
groß, und der Satz, daß nur die höchſten Gerichtshofe ihren
Verluſt auf Lebenszeit ausſprechen durfen, ſo ſtreng durchge-
fuüührt, daß auch in dieſem Falle nur das Geſchworenengericht
das Urtheil ſprechen darf. Der Entwurf laßt nur zwei Wege
offen entweder muß bei ſehr geringen Vergehen der Verluſt
der Ehrenrechte auf Lebenszeit durch die Untergerichte erkannt
werden dann wurden die innerſten Gefühle der Rheinlander
verletzt ſein, Gefuhle, in welche nun ſchon die dritte Genera-
tion ſich hinein gelebt hat; oder es mußten diejenigen Verge-
hen, auf welche lebenslänglicher Verluſt der Ehrenrechte ge-
ſetzt iſt, an die Aſſiſen verwieſen werden, dann wurden wegen
der Ueberzahl der Falle die Geſchworenengerichte nach meiner
Anſicht nicht mehr haltbar ſein.

Meine Herren Vor einigen Tagen habe ich es abgelehnt.
einen Vorſchlag, als ausſchließlich im Intereſſe der Rhein
Provinz gemacht, anzuerkennen, ich würde auch hier dieſer Mei-
nung ſein dennoch iſt heute der Fall ein anderer. Heute, wenn
meine Grunde nicht die Jhrigen wären, wurde ich mir die ſchöne
Gabe wünſchen, mit flammenden Worten Alles, was von Ge-
fuhlen der Theilnahme, der Zuneigung, der Liebe fur die Rhein
länder in Jhrem Herzen ſchlummert, zur hellen Glut anzufachen.
Jch bin nur eine ſchwache Stimme, gelahmt durch die Abweſen-
heit ſtarker Freunde, allein ich rede im Namen Vieler, ich bitte,
erlauben Sie uns feſtzuhalten an der Denkungsart und an den
Rechts Begriffen unſerer Väter! (Bravo

Auf die Rede des Abgeordn. Camphauſen ging der
Landtagskommiſſar ein. Er führte an, daß die Dis-
kuſſion durch ihn hervorgerufen ſei, daß er es ausgeſpro-
chen habe, die am Rhein beſtehende Dreitheilung der Ver
brechen ſolle in den Entwurf aufgenommen und die dort
gültige Kompetenz der Gerichte in Uebereinſtimmung mit
dem altländiſchen Verfahren gebracht werden. Dieſer Vor-
ſchlag ſei durch die Verſtändigung zwiſchen der Kommiſſion
und der Regierung erfullt worden, nur Nebenpunkte wären
noch zweifelhaft. Nur hinſichtlich der Gerichtskompetenz
ſei eine Schwierigkeit entgegengetreten. Dieſe Schwierig-
keit ſagte er beſteht darin, daß nach dem ältern
rheiniſchen Rechte die korrektionellen Gerichte die Aberken-
nung der Ehrenrechte fur immer nicht auszuſprechen be-
fugt waren, dieſe vielmehr allein von Geſchwornengerichten
aberkannt werden konnten. Zwar iſt dies ſeit einer Reihe
von Jahren bereits inſofern geändert als die korrektionel-
len Gerichte in vielen Fällen auf den Verluſt der National-
kokarde und darin zugleich auf den Verluſt der weſentlich
ſten bürgerlichen Ehrenrechte, und zwar fur immer er-
kennen müſſen (nach Anordnung durch eine Kabinets-
ordre) das heißt auf ſo lange, bis etwa die Habilitirung
durch die Gnade Sr. Majeſtät des Königs erfolgt. Der
vermittelnde Vorſchlag der Regierung, weit entfernt, in
dieſer Beziehung eine größere Abweichung von dem ältern
rheiniſchen Rechte hervorzurufen, geht vielmehr dahin, ſol
ches im Weſentlichen herzuſtellen. Jndem nämlich die Ab-
erkennung der Nationalkokarde oder der allgemeinen bur

gerlichen Ehre von den korrektionellen Tribunalen nur auf
Zeit ſoll ausgeſprochen werden köönnen, ſoll allerdings nach
dem Vorſchlage der Regierung dieſe temporelle Aber-
kennung der Ehre nur die gemeine burgerliche Ehre umfaſ-
ſen, während derjenige, welcher durch Ausſpruch des kor-
rektionellen Gerichts wegen eines an ſich entehrenden Ver-
brechens verurtheilt iſt, mit Ablauf der im Urtheile fur die
Jnterdiktion der gewöhnlichen bürgerlichen Ehrenrechte aus-
geſprochenen Friſt, die hohern ausnahms weiſe beſeſſe-
nen Ehrenrechte nicht wieder erhalten, dieſe vielmehr fur
immer verlieren ſoll.« Weiterhin ſagte er: Die Regie
rung ging dabei von dem Grundſatze aus, daß der Ver-
u ſt dieſer ausnahmsweiſen Ehrenrechte« (Adel, Orden,
Amtsfähigkeit, Standſchaft, Patronat, Gerichtsbarkeit,
Stimm- und Ehrenrechte in Gemeinden und Korporationen)
durch verbrecheriſche Handlungen entehrter Perſonen nicht
ipso jure wieder aufleben durfe.“ (Der Verluſt ſoll
nicht wieder aufleben?) Der Vorſchlag der Abthei-
lung erkennt dieſen Grundſatz in den meiſten Punkten an.
Jm weitern Verfolg ſeiner Rede machte der Landtagskom-
miſſar dem Abgeordneten den Vorwurf den Gegenſtand
der Debatte verlaſſen zu haben, der darin beſtehe: ob die
wegen eines aus ehrloſer Geſinnung hervorgegangenen Ver-
brechens aberkannte burgerliche Ehre ſammt den vorzugli
chen Ehrenrechten wieder aufleben oder auf Lebenszeit ver-
loren ſein ſollen.

Hierauf antwortete Camphauſen: „Wenn der Herr
Landtagskommiſſar bemerkt, daß es ſich nur von gewiſſen
ausnahmsweiſen Ehrenrechten handle, ſo muß ich wider-
ſprechen. Die andern Dinge, von denen es ſich handelt,
möge man meinetwegen als Ausnahmen betrachten, aber
das Recht, Bürger der Gemeinde, Bürger des Staates zu
ſein, iſt nicht ein Ausnahmerecht, ſondern ein Fundamen-
talrecht, und ob dieſes Recht auch auf Zeit oder auf le-
benslang aberkannt werden koöönne, das iſt die Frage die
jetzt vorliegt.

Der Juſtizminiſter von Savigny gab dem Gutach-
ten der Abtheilung über das Prinzip der Dreitheilung ſeine
Zuſtimmung, hinſichtlich der übrigen Punkte, die von den
Abgg. von Mylius und Camphauſen angeregt wor-
den, werde er an geeigneter Stelle des Entwurfs ſeine An-
ſicht ausſprechen, indem er ſchon jetzt bemerkte, daß zwi-
ſchen den Ehrenrechten des Entwurfs und der Staatsbur-
gerehre der Abtheilung und des Abg. v. Mylius kein we-
ſentlicher Unterſchied beſtehe.

Nach einigen kurzern Bemerkungen und Verſuchen, die
Debatte auf den H. 20 auszudehnen, bevor die Dreithei-
lung genehmigt ſet, nahm die Verſammlung die von der
Abtheilung vorgeſchlagene Dreitheilung faſt einſtimmig an.

Die fernere Frage war darauf gerichtet, ob die Ge-
richte ermächtigt ſein ſollen, die Ausubung der bürgerlichen
Ehrenrechte auf Zeit zu unterſagen. Die Verſammlung
erklärte ſich einſtimmig dafuür.

Die Abtheilung hatte vorgeſchlagen daß die burgerlk-
chen Ehrenrechte auf die Dauer von 1--5 Jahren nach
der Beendigung der Freiheitsſtrafe vom Gerichte entzogen
werden können. Hierzu kamen zwei Amendements, hervor
gerufen durch den Furſten W. Radziwill; das eine lautete,
der Richter dürfe die Entziehung der burgerlichen Ehre
zwar auf Zeit, aber nicht auf eine beſtimmte Dauer aus
ſprechen das andre wollte die Aufhebung der auf Zeit ent
zogenen bürgerlichen Ehrenrechte von der Beurtheilung einer

Der Beſchluß folgt in der Beilage.)

Gebauerſche Buchdruckerei.
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Genoſſenſchaft abhängig machen. Beide Amendements wur
den verworfen, dagegen der Antrag der Abtheilung ein-
ſtimmig angenommen.

Der zweite Vorſchlag der Abtheilung lautete: Der
Verluſt der bürgerlichen Ehre fur immer ſoll nur bei ſchwe
ren Verbrechen angeordnet werden; bei andern Verbrechen
oder Vergehen ſoll nur Entziehung auf beſtimmte Zeit an-
geordnet werden. Der Fuſtizminiſter v. Savigny er-
klärte ſich mit dem Sinne des Vorſchlags einverſtanden,
ſchlug aber zur größern Deutlichkeit und ohne Widerſpruch
der Verſammlung folgende Faſſung vor: der Verluſt der
burgerlichen Ehre ſoll nur eintreten im Falle derjenigen
Strafarten, die ihrem Weſen nach ſelbſt den immerwaäh-
renden Verluſt der Ehre in ſich ſchließen.

Der dritte Vorſchlag der Abtheilung lautete: die
Entziehung der bürgerlichen Ehre auf beſtimmte Zeit hat
die Folge, daß der Verurtheilte innerhalb dieſer Zeit die
Nationalkokarde, als das Kennzeichen der bürgerlichen Ehre,
nicht tragen und diejenigen Rechte nicht ausüben darf, wel
che daran geſetzlich gebunden ſind. Jn der Rheinprovinz
iſt er innerhalb dieſer Zeit nicht fähig, die im F. XV. des
Einfuührungsgeſetzes erwähnten Handlungen und Rechte aus
zuüben.“ Die darüber ſtattgefundene Erörterung führte zu
dem durch Abſtimmung erhärteten Reſultate, daß der ge-
nannte Paragraph aus dem Einfuührungspatente in das
Geſetz aufgenommen werden ſolle. Dieſer Paragraph lau-
tet: Derjenige, gegen welchen durch Strafartheil der Ver
luſt der Ehrenrechte eingetreten iſt, kann nicht Geſchwore-
ner ſein, nicht als Zeuge bei öffentlichen Urkunden oder
als Sachverſtändiger bei gerichtlichen Verhandlungen zuge-
zogen und nicht als Beweiszeuge vereidet werden. Jm
Civilprozeſſe darf er daher als Zeuge abgelehnt werden.
Dagegen wird die Zuſtimmung des Art. 283 der Cuvilpro-
zeßordnung, nach welcher jeder zu irgend einer peinlichen
Strafe Verurtheilte als Zeuge abgelehnt werden kann, auf-
gehoben. Der mit dem Verluſte der Ehrenrechte Beſtrafte
kann nur Vormund ſeiner eignen Kinder ſein, und auch
dies nur, wenn der Familienrath es genehmigt.

Der vierte Vorſchlag der Abtheilung lautete: Wenn
die Entziehung der bürgerlichen Ehre auf beſtimmte Zeit
ausgeſprochen wird, ſo verliert der Verurtheilte auf immer
den Adel, die öffentlichen Aemter, Wurden und Titel, ſo
wie die inlandiſchen und ausländiſchen Orden und Ehren-
zeichen. Dagegen tritt der Verurtheilte nach Ablauf der
beſtimmten Zeit ohne Weiteres und von Rechtswegen wie-
derum in den Beſitz der bürgerlichen Ehre und mit Aus-
nahme der vorſtehend bezeichneten, in den Beſitz aller durch
die burgerliche Ehre bedingten Rechte.

Der Miniſter v. Savigny fand das Wiederaufleben
der Standſchaft nach einer zeitweiligen Unterſagung der
Ausuübung bürgerlichen Rechte nicht gerechtfertigt, während
doch minderwichtige Ehrenrechte wie das Ordens und Wuür
denrecht fur immer erloſchen ſollten. Er fand zweitens die-
ſes Revivisciren im Widerſpruch mit dem Beſcholtenheits-
geſetze vom 23. Jult 1847. Camphauſen entgegnete:
die Standſchaft ſteht zu hoch, als daß ſie wegen geringer
Vergehen fur ewige Zeiten verloren gehen durfe, wie es
mit den unbedeutenden Ehren, als Orden, Titel und Wuür-
den der Fall iſt. Ein Widerſpruch gegen beſtehende Geſetze
iſt auch nicht vorhanden. Denn wenn die Standſchaft ſchon
während der Dauer einer Strafe durch Gnade wiedergege-

um ſo mehr iſt ſie dann wieder zu erben werden kann,

werben wenn die Strafzeit verlaufen iſt. Wer im Stande
der Zuchtigung ſich noch befindet, kann die Standſchaft
durch Begnadigung erlangen; wer aber im Stande der Frei-
heit iſt, braucht dieſe Begnadigung nicht. Das Geſetz von
1837 ſpricht von Verluſt auf immer, aber ein ſolcher Ver
luſt der Rechte iſt verſchieden von der auf beſtimmte Zeit
erfolgten Unterſagung der Ausubung. Hiermit wurde
die Sitzung geſchloſſen.

Verzeichnißder in
der öffentlichen Sitzung der Stadtverordneten

am 7. Februar e. zu verhandelnden Gegenſtände
m des Miniſteriums wegen der Mahl und Schlacht

euer.
2) Antrag auf Erhöhung des Gehalts der LStadtſchulen. y ehrer an den
3) Beantwortung der gegen die Armen Kaſſenrechnung ge

machten Erinnerungen.
4) Contract mit den Franckeſchen Stiftungen über Rückgabe

der Zwinger.
5) Beſchaffung der Geldmittel für den Zwinger-Ausbau.
6) Bewilligung der Zinſen für die zur Deckung der Kaſſen

bedürfniſſe gemachten Anleihen.
7) Mittheilung eines Reſcripts im Betreff der Mahl und

Schlachtſteuer für die Theilnehmer an den Freiheitskriegen.
8) Wiederholter Antrag wegen Rücknahme des ſ. g. Tuch

macherzwingers.
9) Antrag, das Verbot des Vogelfangs in der Schonzeit

betreffend.
10) Degarchirung der Sportel-Kaſſenrechnung pro 1847.
11) Bewilligung der Koſten für Ausbau des Sitzungsſaales.
12) Bewilligung von 200 zu zeitweiſen Aushülfen an den

rathhäusl. Büreaux.
13) Die Neumarktſche Röhrenleitung betreffend.

Deutſchland.
Berlin, d. 4. Febr. Se. Maj. der König haben geruht:

Dem Direktor der Akademie der Kunſte, Dr. Schadow
in Berlin, den Stern zum Rothen Adler-Orden zweiter
Klaſſe mit Eichenlaub und dem Koniglich ſächſiſchen Hof-
maler und Profeſſor Bendemann in Dresden den Rothen
Adler -Orden vierter Klaſſe zu verleihen.

Der Juſtiz-Kommiſſarius Menghius zu Querfurt iſt
in ſeiner bisherigen Dienſteigenſchaft an das Land und
Stadtgericht zu Erfurt, unter Beilegung der Befugniß zur
Prozeß- Praxis auch bei den Patrimonial- Gerichten des
erfurter und ziegenrücker Kreiſes und mit Beibehaltung des
Notariats, verſetzt worden.

Berlin, d. 5. Febr. Jhre Königl. Hoheit die Prin
zeſſin von Preußen iſt von Weimar zuruckgekehrt.

Der außerordentliche Geſandte und bevollmächtigte Mi-
niſter bei den Großherzoglich mecklenburgiſchen Höfen und
bei den freien Hanſeſtädten, von Hänlein, iſt von Ham-
burg hier angekommen.

Jn der am 30. Januar ſtattgehabten Sitzung des Co-
mites zur Milderung des Nothſtandes in den Kreiſen Ryb-
nik und Pleß machte der Herr Ober Präſident v. Wedell
die Mittheilung, daß dem Königl. Rentamt in Rybnik
3000 Thlr. zur Unterſtützung der Nothleidenden auf den
Königl. Domänen von Staatswegen bereits angewieſen, dem



anhee u

Königl. Ober-Präſidio aber nach Umſtänden Dispoſition über
1500 Wispel Roggen und 20,000 Ctr. Mehl gegeben wor-
den, welche Erſtere in Koſel, Brieg und Breslau, Letztere
zum großen Theil noch in Potsdam lagern, 1150 Etr.
Mehl hätten indeß bereits nach Rybnik dirigirt werden
können. Das Comité beſchloß, ſo weit es nothig werden
wurde, die Koſten des Vermahlens des Getreides und da
wo die eigenen Zugkräfte der Gemeinden nicht ausreichten,
die Transportkoſten der Lebensmittel von den Bahnhoöfen zu
übernehmen. Wenn auch dieſe ſehr reiche Hülfe des Staats
zutritt, ſo wird die Privat Wohlthätigkeit dennoch in ho
hem Maaße in Anſpruch zu nehmen ſein; denn allein im
Kreiſe Pleß wird jetzt die Zahl der verwaiſten Kinder auf
3000 angegeben. Dr. Künzel mit 20 Conventualen und
Novizen des Barmherzigenbruüder -Kloſters, darunter zwei
Chirurgen, geht in die Kreiſe Rybnik und Pleß, um die
Krankenpflege in den vom Thyphus heimgeſuchten Ort-
ſchaften zu übernehmen und zu leiten, und hat der Furſt-
biſchof Freiherr v. Diepenbrock, nachdem derſelbe bereits
500 Thlr. nach Rybnik und 500 Thlr. nach Pleß zur Un-
terſtutzung der Nothleidenden geſandt hatte, jetzt mit edler
Freigebigkeit neuerdings den Conventualen der Barmherzigen
Bruder 500 Thlr. zur Unterſtutzung ihres ſchonen und wahr-
haft wohlthätigen Vorhabens mitgegeben. Ferner wurde be
ſchloſſen die eingehenden Beiträge namentlich auf die Vor-
ſorge fur die Waiſen und Reconvalescenten zu verwenden
und es werden zu dieſem Zwecke bei den Kreisbehoörden bereits
die nöthigen Vorlagen gefertigt. Jn Betreff der Vermeh-
rung der baaren Hulfsmittel iſt dem Comité die Mitthei-
lung geworden daß ein Verein von Frauen zuſammentritt,
um durch einen Verkauf und eine Ausſtellung weiblicher
Handarbeiten fur die Nothleidenden mitzuwirken. Der
katholiſche Klerus endlich iſt bereits durch ſeine geiſtlichen
Oberen aufgefordert worden, den Wohlthatigkeitsſinn der
katholiſchen Glaubensgenoſſen fur das vaterländiſche Werk
der Aushuüülfe der Bedrängten zu intereſſiren, die Bitte an
die evangeliſche Geiſtlichkeit der Provinz, auf gleiche Weiſe
den Wohlthätigkeitsſinn der evangeliſchen Bevölkerung an
zuregen, wurde beſchloſſen.

Die öſterreichiſche Regierung betreibt ihre kriegeriſchen
Rüſtungen mit außerordentlichem Eifer. Ein Beweis da
von iſt es, daß ſie in Solingen 40,000 KavallerieSaäbel
beſtellt hat, die in kürzeſter Friſt geliefert werden muſſen.
Eine groößere Beſtellung in dieſem Artikel ſoll den dortigen
Fabrikanten zugleich in Ausſicht geſtellt ſein. Bei der ge-
genwärtigen Calamität unſerer Eiſen Arbeiter iſt dies als
ein fur die dortige Gegend ſehr guünſtiges Ereigniß zu be-

trachten. (Magd. Ztg.)Frankfurt a. M., d. 31. Januar. Es ſoll jetzt
ſichere Ausſicht vorhanden ſein, daß das allgemeine Preß-
geſetz endlich zu Stande komme. Die Vorverhandlungen
werden einſtweilen auf Grundlage der im vorigen Herbſte
abgebrochenen fortgefuhrt, allein vor der Rückkehr des
Grafen von Munch-Bellinghauſen, die wohl ſchwerlich vor
dem März eintreten wird, nicht zu Ende geführt werden.
Es wird ſicher ein gedeihliches ſein.

Kiel, d. 1. Febr. Die Ausarbeitung des Verfaſſungs-
geſetzes, welches von den erfahrenen Männern berathen
werden ſoll, iſt nach dem Kiel. Correſp.-Bl. folgenden
vier Männern übertragen: Geh. Staats und Finanzmini-
ſter Grafen A. W. v. Moltke, Geh. Staatsminiſter Oer-
ſted, Geh. Staatsminiſter und Präſident der Schleswig-
Holſtein-Laquenburgiſchen Kanzlei Grafen Carl v. Moltke
und Rentekammer- Deputirten Etatsrath Bang. Daß
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die zukünftige Verfaſſung einen nicht unweſentlichen Fort-
ſchritt nach der Seite der Freiheit enthalten wird, iſt ſchon
nach den im Reſcript von der Regierung aufgeſtellten Grund
zuügen zu erkennen, obſchon allerdings noch ſehr vieles, wie
Miniſter-Verantwortlichkeit, freie Preſſe, Aſſociations-Recht,
bis jetzt ganz fehlt. Das aber kann durch ein kräftiges
Auftreten der konſtituirenden Verſammlung ergänzt werden.
Dagegen iſt gar keine Garantie fur unſere deutſche Na
tion alität irgendwie angedeutet. Jn einer gemeinſchaftlichen
Ständeverſammlung wird, ſelbſt wenn die Herzogthümer
eben ſo viele Vertreter haben, als das Koöönigreich, die Ma-
joritaät doch den Dänen zufallen, weil die Regierung eine
Daäniſche iſt und deren Einfluß daher dem daäniſchen Theile
der Verſammlung zu Hülfe kommt. Hier liegt deshalb das
Bedenkliche; nach dieſer Seite hin werden wir darum Si-
cherung fordern muſſen.

Schweiz.
Zürich d. 29. Januar. Wie man hoört, ſoll der neue

päpſtliche Geſandte, Monſ. Luquet, Biſchof von Heſebon,
ſeinen Wohnſitz in Freiburg aufzuſchlagen gedenken. Pius IX.
wünſcht aufrichtig, über die wirkliche Lage der Dinge in
der Schwetz getreu unterrichtet zu ſein. Der heil. Vater
iſt bereit, die Rechte der Schweiz bezuglich die Ausweiſung
der Jeſuiten kennen zu lernen die Säkulariſation der Klo
ſter, die die Volkerſchaften zur Empörung gegen die Eid-
genoſſenſchaft aufgereizt, wird von ihm nicht als ein An-
griff gegen die katholiſche Religion betrachtit werden. Er
ſcheint zu wunſchen, die Zukunft der katholiſchen Religion
auf das Princip einer gegenſeitigen religiöſen Freiheit zu
ſtellen, und ſo zu bewirken, daß die Religion bei uns fuür-
derhin weder Vorwand noch Gelegenheit mehr gebe, die
Eidgenoſſenſchaft in Vervollkommnung ihrer Jnſtitutionen
und in der Aufrechthaltung ihrer abſoluten Unabhängigkeit
gegen fremden Einfluß zu hindern.

Bern, d. 31. Januar. Heute war wieder Sitzung
der Tagſatzung. Die Neunerkommiſſion bringt einen An-
trag in der Jeſuitenangelegenheit, welcher auf Entfernung
des Artikels aus Abſchied und Traktanten geht, da nun die
Frage ihre Löſung erhalten habe. Der Vorort wird mit
Ueberwachung der Vollziehung des Beſchluſſes beauftragt.
Mit 17 Stimmen wird der Antrag genehmigt. Dieſelbe
Kommiſſion brachte einen Antrag in Betreff der aufgefun-
denen Sonderbundskaſſe, dieſelbe ſoll zum Theil an Zah-
lung der Kriegskoſten in Abrechnung gebracht, zum Theil
reſtituirt werden. Auch dieſer Antrag wird genehmigt.

Jtalien.
Turin, d. 26. Jan. Die Stimmung in Jtalien wird

immer bedenklicher. Nicht Sicilien allein, wo Palmerſton-
ſche Agenten ſich ſehr thätig beweiſen ſondern die ganze
Halbinſel geht wahrſcheinlich einer Kataſtrophe entgegen.
Es gibt Leute, welche glauben, der Mittelpunkt, von dem
aus das ganze radikale Weſen geleitet werde, ſei jetzt in
Mailand es ſei erſtaunlich, fuügen ſie bei, mit welcher
Puünktlichkeit in allen Städten Jtaliens die von dem dorti-
gen Comité directoire ausgehenden Befehle befolgt werden.
Wir laſſen dahingeſtellt, ob dieſe Angaben auf Wahrheit
beruhen, oder ob an ihnen das jetzt in gewiſſen Regionen
ſehr naturliche Mistrauen Theil hat. Unter den am 22,
Jan. in der lombardiſchen Hauptſtadt vorgenommenen Ver-
haftungen werden jene des Fuürſten Gonzaga, des Grafen
Ceſare Sancini, des Achilles Battagliag erwähnt. Cantu
und der amneſtirte Belcredi haben ſich bei Zeiten über die



Grenze gemacht. Lord Minto in Rom verſpricht, England
werde in keinem Staat Jtaliens eine fremde Jntervention
zugeben, und doch wächſt die Unordnung mit jedem Tage,
ſo daß man kaum annehmen kann, es werde irgend eine
Regierung die Gefahren beſchwichtigen können, wenn ſie
mit Gewalt auf die eignen Mittel beſchränkt wird.

Neapel, d. 21. Januar. Abends. So eben kehren
k. Schiffe aus Palermo zuruck. Sie bringen 25 verwun-
dete Soldaten, den Jntendanten von Palermo, Forcella,
den Jntendanten von Girgenti und viele andere palermita-
niſche Fluchtlinge. Ganz Sicilien iſt in Bewegung. Man
hat in Palermo die k. Geſchenke verſchmäht,
man verlangt die Konſtitution von 1812 und deren Ga-
rantie durch die Großmächte. Die Miniſter verlaſſen den
Palaſt nicht mehr und ſind in ſteter Berathung mit dem
König; nach mehreren Punkten der Provinzen mußten aufs
neue Truppen geſchickt werden. 50,000 Rationen Lebens-
mittel genugen nicht mehr fur Palermo. Der Graf von
Aquila, welcher die Konceſſionen uüberbringen ſollte, hat
nicht abreiſen wollen, weil ihm dieſe nicht genugend er-
ſchienen. Die Kommandanten der engliſchen Kriegsſchiffe
ſollen energiſch gegen jedes Bombardement demonſtrirt ha-
ben. Couriere eilen täglich nach dem Norden ab. Dieſe
Nacht verſuchte man von St. Lucia aus durch eine Oeff-
nung in die Mauer ins königl. Arſenal von Negpel zu drin-
gen, und Feuer anzulegen. Gewitterſchwule herrſcht in der
Reſidenz, und die Entladung des Unwetters naht drohend.
Jn Palermo behandelt man die Gefangenen mit großer
Freundlichkeit; die Stadt hat Munition und Nahrungs-
mittel vollauf; ein Dieb wurde auf offentlichem Markt er-
ſchoſſen und die proviſoriſche Behörde ſucht nach Kraften
allen Unordnungen vorzubeugen.

Neapel, d. 22. Jan. Nachmittags. Die Aufregung
ſteigert ſich von Augenblick zu Augenblick. Dieſen Mittag
ertönte zum erſten Mal das neagpolitaniſche Revolutions-
ſignal: Fuy, Fay (sauve qui pent) gleichzeitig an mehreren
Punkten der Stadt. Jn S. Giacomo, Toledo verurſachte
es ein gewaltiges Drängen und Thüren und Lädeſchließen.
Jm Quartier Mercato ſoll es hin und herwogen leider
auch ſchon die untere Volksklaſſe. Die Eiſenbahnzuge ſind
eingeſtellt. Bald darauf ſprengte der Kommandant Sta-
tella durch die Gaſſen, und ſtattete dem König im Schloſſe
Bericht ab uüber das Nichtsbedeutende dieſer Ruheſtoörung.
Jn der That war ſie ihrem momentanen Weſen nach nichts;
dennoch ſagt der Neapolitaner: Das iſt unſere Revolu-
tion. So fängt man bei uns an!“ Unter dem Volke ſind
die unglaublichſten Geruchte verbreitet. Da heißt es 50,000
Oeſterreicher landeten in Brindiſi; die Provinzen rucken
heran; der König iſt fort nach Gaeta u. dgl. m. Faktiſch
iſt, daß man auf den Straßen und in den Cafes ganz laut
ſeine Meinung äußert, daß man die Patrouillen hoöhniſch
bekomplimentirt, Spottgedichte macht, die k. Decrete laut
recenſirt u. dgl. m. Von Poltzeibeamten ſieht man nichts
mehr, das Haus des Monſ. Cocle wurde letzte Nacht be
unruhigt, und aus dem Granili 20 Gefangene befreit.
Eine Stunde nach dem Revolutionsſignal herrſchte Todten-
ſtille im Toledo, in der Chiaja und auf dem Schloßplatze;
in den Schloßhoöfen iſt viel Militär zuſammengezogen.

Neapel, d. 23. Jan. Der paniſche Schrecken, wel-
chen das geſtrige Fuy, Fuy (faggi) verurſachte, hat ſich
gelegt; es blieb geſtern Abend ruhig, und die Straßen fan-
gen wieder an ſich zu beleben. Das Schließen der Läden,
das Einſtellen der Arbeiten, die Unterbrechung des gewoöhn-
lichen Geſchaftsgetriebes wäre überhaupt unter obwalten-
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den Umſtänden das großte Unglück, das ſicherſte Befoörde
rungsmittel allgemeiner Unruhen. Das Dampfſchiff, wel
ches heute abgehen wird, nimmt eine große Anzahl von
Reiſenden mit fort, welche ſich nicht mehr behaglich in
Neapel fühlen. Am geſtrigen Abend von 7 10 Uhr war
der Toledo, der Schloßplatz, die Chiaja, der Largo di Ca
ſtello wie ausgeſtorben, alles Militär war in den Kaſernen
zuſammengezogen. Heute ſieht es beſſer aus. Die geſtern
Abend ſpät erſchienene Staatszeitung bringt nichts, we
der aus Sicilien, noch aus den Provinzen, noch aus der
Hauptſtadt. Auch die Amneſtie iſt noch nicht da. Der
Courkerwechſel zwiſchen Lord Napier hier und Lord Minto
zu Rom iſt uberaus lebhaft. Dem letztern ſcheint in Rom
viel geſchmeichelt worden zu ſein. Die engliſche Flotte iſt
und bleibt verſchwunden nur der „Bulldog“ liegt vor Pa
lermo, die „Thetiss vor Meſſina. Jn Palermo ſoll Rug
giero Settimo in dieſem Augenblick die Angelegenheiten lei-
ten. Auch gedruckte Tagsbefehle ſind bereits in Palermo
erſchienen, wo die Ordnung muſterhaft ſein ſoll. Die Si-
cilianer ſcheinen zu fuühlen, daß aller Augen auf ſie gerich
tet ſind. Viele ſind der Anſicht, daß der König, im Falle
Oeſterreich die Hulfe nicht leiſtet, genöthigt ſein werde, bei
etwa ſich vermehrender Bewegung in den Provinzen die
Truppen aus Sicilien bis zum Fruhjahr zuruckzuziehen. Un
möglich können 8000 Soldaten bei ſchlechter Koſt lange in
dieſer Jahreszeit im Freien kampiren, und das iſt noch
immer vor Palermo der Fall, wo jedes Haus gleichſam
eine Feſtung geworden. Es beſtätigt ſich die Nachricht
immer mehr, daß Palermo, nachdem die koönigl. Konceſ-
ſionen verworfen, bombardirt worden. Die Zahl der
bewaffneten Jnſurgenten ſoll 45,000 betragen. Der Graf
von Aquila ſoll alles aufbieten um den König zu bewegen,
die Konſtitutton für Sicilien zu proklamiren. Daß
dem G. A. Romeo Amneſtie gegeben wurde, ſpricht fur des
Königs Nachgeben.

Neapel, d. 24. Jan. Mittags. Die Bewegung wie
derholte ſich vor einer Stunde; abermals wurden die Pa-
laſtgitter geſchloſſen das Militaär in Bewegung geſetzt, und
abermals war es nur ein paniſcher Schrecken geweſen.
Die Straßen wimmeln von Menſchen. Am Sonnabend
wurden auf der Hauptwache Schweizer Wache) die Kano
nen geputzt (einige ſagen geladen), was auf die vielen am
Largo di Caſtello wohnenden Lädeninhaber einen ſchlimmen
Eindruck machte. Ueberhaupt kreuzt ſich Mißtrauen und
Erbitterung in allen Ständen und in allen Richtungen.
Jn Palermo hat ſich nichts geändert, man verſchmahte die
königl. Konceſſionen und verharrte in feindlicher Stellung.
Die königl. Truppen liegen fortwährend außerhalb und die
Lebensmittel mangeln. Nach Salerno mußte geſtern Ar
tillerie abgeſchickt werden. Unter dem Volk iſt Geld ver-
theilt worden, und wir ſehen noch ſchlimmen Auftritten ent-
gegen. Alles zieht ſein Geld zuruck. Eine franzoſiſche
Fregatte lief geſtern ein. Man redet allgemein davon, daß
ein Schiff bereit liege, die koönigliche Familie, ſelbſt den
König, nach der Feſtung Gaeta zu bringen. Das liegt
aber ſo wenig im Charakter des Köönigs, daß ich es nicht
glauben mag. Von Palermo ſcheint alles abzuhängen. Be
ruhigt ſich Palermo, ſo hoffen wir auch Ruhe fur unſer
liebes Neapel.

Morgen Dienstag den 8. Februar

Verſammlung der Singakademie
im Saale des Kronprinzen.

Der Vorſtand.



Stadt Theater in Halle.
Freitag den 4. Febr.: „Erziehungsreſultate“, Luſt-

ſpiel in 2 Akten nach dem Franzöſiſchen von C. Blum. Leichte,
anſprechende Waare, wie wir ſie uns eben von Zeit zu Zeit
von unſern Nachbarn jenſeits des Rheins erborgen müſſen, ſo
lange bei dem Mangel an guten Originalluſtſpielen uns noch
das Pariſer Repertoire als unentbehrliche Verſorgungsanſtalt
angewieſen iſt. Zudem gehört dieſes Luſtſpiel zu denjenigen,
in denen Situationen und Charaktere ſo allgemein gehalten ſind,
daß ſie auch ohne die beſondere nationale Färbung zur Geltung
kommen können, und dem durch eine geſchickte Uebertragung,
wie man ſie vom, verſtorbenen Blum immer erwarten konnte, ſeine
Bedeutung und Wirkſamkeit nicht nur erhalten worden iſt, ja das
beinahe noch gewonnen hat, da uns die Margarethe von We-
ſtern, dies liebliche Naturkind, mit dem Herz und dem Kopf
am rechten Fleck, vielmehr ein echt deutſches, als ein franzö
ſiſches Gebilde zu ſein ſcheint. Dieſe höchſt dankbare Partie,
die von jugendlichen Liebhaberinnen jetzt eben ſo oft und gern
geſpielt wird, wie einſt die outrirte, in's Abgeſchmackte gehende
Gurli, war den Abend in den beſten Händen. Frau Molt-
ke, vom großherzogl. Hoftheater in Oldenburg iſt eine anmu
thige Erſcheinung, die mit äußerem Liebreiz eine tiefe Verſtän-
digung ihrer Aufgabe verbindet, und uns die würdige Tochter
ihrer Mutter, der braven Schauſpielerin Frau Cuppinger,
zu deren Benefiz die Vorſtellung gegeben wurde, kennen lehrte.
Ganz ſo, wie uns Frau Moltke ſie zeigte, ſcheint uns die
Margarethe gedacht werden zu müſſen: ein ſeelengutes, tieffüh
lendes und grundgeſcheutes Kind, dabei ein kleines bischen ei
genſinnig, neckiſch und voller Witz. Wir können es dem ſonſt
ſchon zu Jahren und zu Verſtand gekommenen Artillerie-Haupt-
mann, den Herr Keßler, ſo weit wie Gelegenheit dazu iſt,
ganz gut ſpielt, wahrhaftig nicht verdenken, daß er ſich in ein
ſo überaus liebenswürdiges kleines Geſchöpf recht ernſtlich ver
liebt. Der lebhafte Beifall, der Frau Moltke während der
ganzen Vorſtellung von dem recht zahlreich verſammelten Publi-
kum geſpendet ward, läßt uns annehmen, daß die Direction
gewiß im Wunſche Vieler, und ſomit auch im eignen Jntereſſe
handeln würde, wenn ſie es ſich angelegen ſein ließe, dieſe Da
me noch zu einigen Gaſtvorſtellungen zu vermögen. Die
übrigen Darſtellenden deren Aufgaben freilich der Margarethe
gegenüber ebenſo unbedeutend, wie undankbar ſind, thaten durch-
weg ihre Schuldigkeit, nur müſſen wir ſehr bezweifeln, daß der
Hervorruf, mit dem man den Herrn Viereck beehren wollte,
ernſtlich gemeint geweſen ſei. Zum Beſchluß ward noch,
nachdem Fräul. Wetterhan eine Arie mit Beifall vorgetra-
gen hatte, die alte komiſche Oper der Dorfbarbier« von
Schenk gegeben. Die Oper iſt wohl zu bekannt, als daß es
nöthig erſcheinen möchte, etwas über dieſelbe zu ſagen. Herr
Rocco, als Adam, zeigte, daß man, auch ohne ſich, wie gewöhn-
lich bei dieſer Rolle zu geſchehen pflegt, hauptſächlich auf die
Maske zu verlaſſen, durch eine wirkſame vis comiea die Lach
muskeln der Zuſchauer rege hält. Uebrigens unterſtützte ihn
Herr Carlſen ſehr gut, der als Schneider ihm zu einigen
ſehr ergötzlichen Extempore's Gelegenheit geben mußte. Jntereſ-
ſant war es, das Suschen von der jüngern Tochter der Frau
Cuppinger ſpielen zu fehen, die hierdurch ihren erſten thea
traliſchen Verſuch ablegte. Die kleine Anfängerin ſcheint noch
ſehr jung, hat aber ein niedliches Stimmchen, mit dem ſie
recht keck in die Welt hineinjodelt, und zeigt auch durch ihr
Spiel, daß ſie nicht aus der Art ſchlagen wird.

Sollte Herr N. wirklich es nicht wiſſen, daß König
René's Tochterg, auf deſſen Wiederholung er übrigens
mit vollem Recht ſo dringend anträgt, zum Benefiz des Fräu-
lein Freitag angeſetzt iſt Sollte uns doch wundern das

G. v. R.
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ganze Geiſt unſerer Aufſätze ein ſolcher ſein,

v. R., nehmen Sie unſeren innigſten

unnöthig.

Stadt Theater in Halle.
Unſerem Theaterberichte iſt in Nr. 29 dieſes Blattes von

Hrn. G. v. R. in einer Weiſe gedacht worden daß wir nicht
umhin können, einige Worte darauf zu erwiedern.

Zunächſt einige Fragen! Wann und wo haben wir un
ſere Aufſätze für geiſtreich ausgegeben? Wann und wo für

neu und originell«? Wann und wo haben wir geſagt, auf
die von uns angegebene Weiſe müßten die Theaterzuſtände
beſprochen werden Wir haben nur geſagt, wir wollten es.
Unſere Worte waren dieſe: Wir werden auch in eder Folge
lieber Einzelnes ausführlicher beſprechen, als Alles nur
oberflächlich bekritteln.« Natürlich! Alles ausführlich zu beſpre
chen, würde Zeit und Raum nicht hinreichen, und, da wir
Leſſing's und Börne's Gabe, mit wenig Worten ſehr
viel zu ſagen, nicht beſitzen ſo würde bei einer minderen Aus
fuhclichkeit das Ganze nur ein oberflächliches Bekritteln werden.
Dies wollten wir mit den angeführten Worten geſagt haben,
weiter Nichts. Fühlt ſich Herr G. v. R. getroffen, ſo iſt es
nicht unſere Schuld, an ſeine Kritiken dachten wir dabei
durchaus nicht. Eine innige Freude fühlten wir, als wir
laſen, daß Herr G. v. R. aus unſeren Aufſätzen geſehen, daß
wir Leſſing und Börne nicht abhold ſind, wie er ſich aus
drückt. Wir haben dieſe beiden nie erwähnt: alſo muß der

daß man ſieht,
wir haben ihre Schriften nicht ohne Nutzen ſtudirt. Herr G.

tiefgefühlteſten Dank,
daß, obgleich Sie uns für Jhren Feind hielten, Sie dies doch
anerkannten.

Sie begehren unſeren Namen zu wiſſen. Wozu dies So
ſehr wir mit dankerfülltem Herzen Jhre zarte Sorgfalt um
uns anerkennen, ſo fühlen wir uns doch durch Jhre Bitten
nicht bewogen, das Viſir aufzuſchlagen. Wir halten es für

Wir ſchreiben nur aus Liebe zur Sache,
andere Zwecke leiten uns nicht. Alſo brauchen die,
die wir loben, uns nicht zu kennen!!! N.
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Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 4. bis 6. Februar.

Jm Kronprinzen Hr. Graf de la Ferté a. Frankreich. Hr. Ritt
mſtr. u. Rittergutsbeſ. v. Neumann a. Gerbſtädt. Hr. Ritter
gutsbeſ. v. Ziegler a. Schleſien. Die Hrrn. Kaufl. Heeſchen a.
Duren, Elbers a. Hagen, Ploöttner u. Krökendorf a. Magde-
burg, Zillmann a. Hanau, Hartwig a. Bremen, Stracke a.
Nürnberg. Die Hrrn. Rittergutsbeſ. Graf v. Kospoth a. Bres
lau, Jacobs a. Fehrbellin. Hr. Lieut. v. Zacha a. Eisleben.
Hr. Maſchinenbauer Wolff a. Buckau. Hr. Partik. Sudloff a.
Havre. Die Hrrn. Kaufl. Vollbeding a. Leipzig, Stock a. Bre-
men, Urban a. Frankfurt, Feiſt a. Hamburg Hirſch a. Han
nover.

Stadt Zürich Hr. OAmtm. Brandis a. Lauchſtedt. Die Hrrnu.
Landwirthe Kaulitz a. Heggendorf, Jungken a. Reinsdorf. Die
Hrrn. Rittergutsbeſ. v. Bothmer a. Meklenburg, v. Freytag a.
Danemark. Die Hrrn. Kauft. Schubbe a. Burg, Beltz a. Rord-
hauſen Holtzmann a. Freiburg, Jffland a. Allendorf, Hirſch
ſohn u. Wulff a. Berlin, Callmann a. Leipzig, Spiegel a.
Braunſchweig Stephan a. Muhlhauſen, Kapp a. Frankfurt,
Franke a. Hamburg. Hr. Wege-BauJnſp. Hugenell a. Merſeburg. Hr. Baurath Meyer a. Stollberg. Hr. Vag Jnſp Kö
bicke a. Glenvitz. Hr. Baurath Schepping a. Sondershauſen.
Hr. Rittergutsbeſ. Dr. Walter a. Mennewitz. Die Hrru. Kaufl.
Dupré, Reiß u. Simon a. Frankfurt, Stern u. Ackermann a.
Berlin, Haas a. Mainz, Kuhlmann a. Bremen, Jonas a. Kaſ
ſel, Richter a. Hamburg, Bohnſchneider a. Potsdam, Wunſche
a. Leipzig Hauswald a. Hannover, Fricke a. re

Goldnen Ning: Hr. Hegemeiſter Förſter a. Wahrenbruck. Hr.
Kaufm. Born a. Brandenburg. Hr. Fabrik. Schleicher a. Stol
pe. Hr. Aſſiſtent Burchardt a. Braunſchweig. Hr. Amtm.
Weidlich a. Schaafſtedt. Die Hrrn. Oekon. Bender a. Ranſtedt,
Tülzen a. Gröningen. Hr. Rittergutsbeſ. v. Brandis a. Alte
rode. Die Hrrn. Kaufl. Döring a. Wuürzburg, Haberland a.
Juülich, Müller a. Leipzig.
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liſcher Hof: Hr. Offizier Freih. v. d. Borch a. Pr. Minden.ung h Kunze a. Jena. Hr. Kaufm. Lage a. Leipzig.
Hr. Partik. Lutz a. Wien. Hr. Oekon. Zimmermann a. Köthen.
Die Hrrn. Rent. Lachmann u. Pelz a. Rordhauſen. Hr. Lieut.
v. Zechlitz a. Potsdam.

Goldnen Löwen Die Hrrn. Kaufl. Strecker a. Sudenburg,
Stumpf a. Tranfeld, Froöhler a. Berlin, Liers a. München.
Hr. Fabrik. Schiffmann a. Schmiedeberg. Hr. Muhlenbeſ. Junge
a. Nurnberg. Hr. Gutsbeſ. Straube a. Crongaz. Hr. Maurer-
e Pohl a. Saalfeld. Hr. Uhrmacher Bornemann a. Kirch-

erg.
Stadt Hamburg: Die Hrrnu. Kaufl. Franke a, Elberfeld, Brei-

tenſtein a. Aachen, Hinding a. Bremen, Eroöning a. Hannover.
Hr. Gutsbeſ. Hoffbauer a. Meklenburg. Hr. Dr. Fritzſch a. Zör
big. Hr. Amtm. Elieſen a. Mößlitz. Mad. Plaut a. Nord
hauſen.

Schwarzen Bär: Die Hrrnu. Kaufl. Schwäarzel a. Unterpeißen,
Herz a. Braunſchweig. Hr. Kunſtgärtner Henrichſon a. Kaſſel.

Hr. Mechan. Bernhardy a. Oppeln.Frl. Mehler a. Dresden.
Hr. Kaufm. Stern a. Minden. Hr. Oekon. Grünau a. Hameln.
Hr. Verw. Ehlers a. Sondershauſen. ßGoldne Kugel: Die Hrrn. Kaufl. Silber a. Berlin Zergiebel a.
Zwickau, Laumar a. Mainz, Lautbach a. Hamburg. Hr. Cantor
Fiſcher a. Wandersleben. Hr. Architekt Römer a. Coöln. Die
Hrrn. Feldwebel Kieſewetter a. Saarlouis, Kamann a. Coblenz.

Zur Eiſenvahn: Hr. Rittergutsbeſ. v. Langenberg m. Fam. a.
Meklenburg. Die Hrrn. Kaufl. Brandt, Lücke u. Schaper a.
Coblenz. Die Hrrn. Oekon. Lange u. Canter a. Meiningen.
Hr. Kaufm. Beyer u. Hr. Fabrik. Löſche a. Weimar.

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

Halle, den 5. Februar.

Weizen 2 5 A bis 2 10Roggen A. 18 9 1 22 6Gerſte 14 12 115Hafer 26 3Magdeburg den 4. Februar. (Nach Wispeln.)

Weizen 48 54 Gerſte 36 39Roggen 4 42 Hafer 23 25!Getreidebericht. Berlin, den 5. Februar.
Am heutigen Markt waren die Preiſe wie folgt.

Weizen 56——60
Roggen loco neuer 4143

pr. April Mai 39-39 bz.
Hafer 48,/52pfd. 26——27

458pfd. pr. Fruhjahr 24-25
Gerſte 40--41
Ruboöl loco 118/ e.

April/Mai 11
Sept. Oct. 1145

Spiritus loco 19 bz. u. Bf.
Fruhjahr 20/, Bf., 20/, bz.

Die Preiſe von Weizen und Roggen haben heute neuerdings
etwas nachgegeben. Spiritus und Ruboöl preishaltend.

Waſſerſtand der Saale bei
am 5. Februar Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 4 Zoll.
am 6. Februar Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 4 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 4. Februar: 24 Zoll unter 0.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin den 5. Februar.

Halle

3f. Brief. Geld. Zf. Brief. Geld.
St. SchuldSch. 3 92 917 Pomm. Pfndbr. 31 927 92
Seeh. Präm. K. u. Nm. do. 3 94 9337,Scheine. 82 92 Schlefiſche do. 31 96Kur u. Neum. o. Lt. B. ga-Schuldverſchr. 3 88 88 rant. do. 3 SBerliner Stadt Pr. Bk.-A.-Sch. 109Obligat. 31 911 rWſtpr. Pfandbr. 31 90 895 Frödrchsd'or. 137/12 13
Großh. Poſ. do. 4 101 1003/, And. Goldm. à

do. do. 31 908 5 Thlr. 117 11Oſtpr. Pfandbr. 3 96 Disconto l 4,
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Eiſenbahn-Actien.
eeeeeeemamamaannnnd o. DeVolleing. Zf. Zf.Amſt. Rott. 4 95 B. do. Pr. Obl. 4Arnh. Utr. OSchl. Lt. B. 3 98 excl. Div. G.
Brl. Anhalt.! 4 114 B. Potsd. Mgd. 4 90! G.
do. do. P. Obl. 4 do. Pr. B. 4 (92 a bz.Berl. Hamb. 4 o B. do. Pr. A. B. 5 1012), bz.
do. P. Obl.4 100 bz. Rhein. Stm. 4 84, bz. u. G.

Brl. Stettin. 4 1108/, G. 111 B. do. P. Obl. 4
Bonn Köln. 5 do. St. Pr. 4Bresl. Freib.. 4 do. v. St. gar. 3
do. do. P. Obl. 4 Sächſ. Bair. 4 89 G.
Chemn. Riſa. 4 ag.Glog. 4Köln Mind. 3 937/, a 93 bz. do. P. Obl.
do. Pr. Obl. 41/298 B. u. b. do. do. 5 97 zu machen.

Cöth.Bernb. 4 (48 B. t.-Vohw. 4 64 G.
Cr. Ob. Schl. 4 63! G. do. P. Obl. 5 99 V.
Dresd. Görl. 4 Thüringer. 4 80 bz. u. G.Düſſ. Elberf. 4 B. C.-0. 4 Sdo. do. P. Obl.. 4 do. P. Obl. 5 102 B.
Gloggnitz. 4 Zarsk. Selo 67 B.Hmb. Bergd. 4
Kiel-Alton. 4 109 B. excl. Div. Quittungs
Leipz. Dresd. 4 Bogen.Löb. Zittau. 4 a 45Magd. Hlbſt. 4 118 bz. 118 B. S
Magd. Leipz. 4 ach.Maſtr. 50 73 6.do. P. Obl. Berg. Mark. 70 7614 B.
Mecklenburg. 4 49 G. Berl. Anh. B. 45 107 G.
N. Schl. Mk. 3 86* bz. u. G. Bexb. Ludwh. 70
do. P. Obl. 4 94 B. 935 G. Brieg-Neiſſe. 90
do. P. Obl. 5 102 a bz o. Thür. B. 20
d. III. Serie 5 101 bz. u. G Magd. Witt. 60 73 a 722 bz. u. B.
Nrdb. K. Fd. 4 ordb. F. W. 75 57 bz.OSchl. Lt. A. 3/,103 G Starg. Poſ. 80 82 B. 82 G.

Leipzig, den 4. Februar.
Ange Staatspapiere. Ange-Staatspapiere. Hoten. Geſucht. Actien excl. Zinſ. boten. Geſucht.

Königlich Sächfiſche Hamb. Feuerk.-Anl.
Staats Papiere à à 31 (300 Mk.
39 im 14 4 F. Bco.150 92i/,von 1000 u. 500 90 K. K. Oeſtr. Metall.
kleinere J pr. 150 fl. Conv.do. do. v. 500 101 Aa5 lauf. ZinſenKönigl. Sächſ. eand à 4275 à 1035 im 2
rentenbr. à 3 a3 14 F.im 14 F.
von 1000 u. 500 91

kleinere JPr. Frdrd'or. à 5Act. d. eh. S.-Bair. auf 100E. Co. bis Mich. And. ausl. Louisd'or
1855 à 4 ſpäter à 5 nach gerin-
à 3 v. 100 90 germ Ausmünzfu
Königl. Pr. Steuer fe auf 100 12Kredit Kaſſenſch. Conv. Spec. u. Gld.
à 39/ im 20fl. F. auf 1001von 1000 u. 500 86861 jidem 10 u. 20 Kr.

kleinere auf 100h 3Leipz. Stadt Obli-
gationen à 39/, im

14 F. Act. d. W. B. pr. St.von 10600 u. 500 091 à 103 2kleinere r Eeipz. Bank ActienSächſ. erbl. Pfand- à 250 pr. 1001 169
briefe à 3/, Leipz Dresd. Eiſnb.von 500 91 Actien à 100von 100 u. 25 93 pr. 100 115S. laufitzer Pfand Sächfiſch Schleſ. do.
briefe à 39 85 pr. 100 93S. lauſitzer Pfand- Chemnitz Rieſaer
briefe à 32 (097 do. à 100- pr. 100) 46 uLpz.-Orsd. Eiſenb. Löbau- Zittauer do.
P.Obl. à 3 102 pr. 100] 43 WK. Pr. St. Schuldſch. Magd.-Lpz. do. incl.
à 32 in Pr. Ct. Div. Scheine do.

pr. 100 93 pr. 1001 222



Bekanntmachungen.
Bürger- Verſammlung

heute, Montag den 7. Febr., Abends
7 Uhr im Bahnhofe.

Spielkarten,
aus der Fabrik von J. F. Teuſcher, ſo
wohl durch Colorit als Haltbarkeit empfeh

lend, bei J. G. Grosse.
Anerbieten.

Um mir mein Geſchäft durch Gehülfen
zu erleichtern und daſſelbe auszudehnen,
werde ich gegen möglichſt billigſte Preiſe
Neſſel und andere Zeuge zum Stückdrucken
und Färben übernehmen, worauf ich die
verehrlichen Handlungshäuſer mit der Bitte
um desfallſige geneigte Aufträge ergebenſt
aufmerkſam zu machen mir erlaube.

Alsleben a. d. S., den 26. Jan. 1848.
Andreas Reinecke,

Färbermeiſter.

Friſche Auſtern im
„„Ruttli.“

Ein Burſche kann zu Oſtern in die
Lehre treten beim Sattlermeiſter Wäſch
in Cönnern.

Eine Gaſt oder Schenkwirthſchaft wird
von einem ſoliden jungen zahlungsfähigen
Mann im Pachtpreiſe von 2400
ſei es in der Stadt oder auf dem Lande

zu pachten geſucht. Offerten übernimmt
der Agent Sattler in Delistzſch.

Ein zuverläſſiger nicht arbeitsſcheuer
Hofemeiſter findet Anſtellung. Auskunft
in Halle Nr. 67.

Einige tragende Mutterſchaafe ſind billig
zu verkaufen in Halle Nr. 67.

Pferde- und Wagenverkauf.
Die 3 gangbaren Stadtdroſchken Nr. 24,

25 und 26 und den Reſervewagen, die dazu
gehörigen 4 Pferde mit Geſchirre, will ich
Unterzeichneter für einen annehmbaren Preis
ungetrennt ſofort verkaufen.

Vorſtehende Gegenſtände habe ich An
fangs vorigen Jahres von dem Lohnfuhr-
herrn Wilhelm Feld mann käuflich über
nommen. Derſelbe ſetzt dieſes Fuhrwerk
noch für jetzt als Pächter in ſeinem Namen
fort. Zahlungsfähige Käufer können ſich
an mich ſelbſt wenden.

Fehling, Stättegeld-Entreprenneur,
Promenade Nr. 1359.

Mötel de Prusse,Heute, Montag, Tanzmuſik.

27
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Den geehrten Geſchäftsfreunden meines
verſtorbenen Mannes, des Zeugwebermei-
ſters Johann Friedrich Schwarze all
hier, die ergebenſte Anzeige, daß ich das
von ihm geführte Geſchäft mit ſelbſtgefer
tigten Schnittwaaren für meine alleinige
Rechnung fortſtellen und ſtets für gute und
möglichſt preiswürdige Waare beſorgt ſein wer
de; ich bitte daher ergebenſt, das demſelben ge
ſchenkte Vertrauen auch auf mich gefälligſt
übergehen zu laſſen.

Zörbig, den 4. Februar 1848.
Die Wittwe Schwarze.

Futterſtroh, Spreu und Rüben ver-
kauft Helbig in Zörbig.

Stroh- Verkauf.
50 Schock Gerſtenſtroh, auch mehrere

Schock langes Roggenſtroh ſind zu verkau-
fen beim Gaſtwirth Koch in Eddeſ,ritz bei
Löbejün.

Schweinsborſten und Haare
kauft zum höchſten Preis

G. Föſe.
Da mein Meubles Magazin jetzt eine

ſehr große Auswahl modern und gut ge-
arbeiteter Meubles, Spiegel (vorzüglich groß
in Barocke) und Polſterwaaren darbietet,
ſo erlaube ich mir daſſelbe zur gütigen
Beachtung beſtens zu empfehlen.

Heinrich Kretſchmann.
Halle, Brüderſtraße Nr. 221.

Für einen jungen Menſchen, der die
Handlung erlernen will, und die nöthigen
Vorkenntniſſe beſitzt, iſt in meinem Ge
ſchäft eine Stelle vacant. Derſelbe findet
Gelegenheit, ſich auf dem Comtoir, ſo wie
im Detail- Schnittgeſchäft auszubilden er
hält die Erlaubniß, das hieſige Jnſtitut zu
beſuchen, und findet Gelegenheit in fran-

zöſiſcher und engliſcher Sprache ſich reiche
Kenntniſſe zu erwerben.

Rauda bei Rudolſtadt.
J. C. Nette.

Den Verkauf einer Waſſerkraft an
einem ſtarken Bach nebſt vor 3 Jahren
neu gebautem großen Gebäude, zur Anle-
gung einer Fournierſchneidemaſchine, Woll
ſpinnerei welche beide Branchen in der
Gegend ſehr lohnen ſo wie zu jedem
andern Geſchäft, außer Mahlmühle,
ſich paſſend wird portofreie Anfragen, mit
N. R. bezeichnet, befördern die Expedition
des Hall. Couriers.

Gutes Roggenmehl, ausgetrocknete Wra-
re, das Viertel 15 iſt zu haben beim

Bäcker Herbſt, gr. Ulrichsſtraße

n

Brückenwaagen in allen Größen, von 1
bis 100 Tragkraft, für deren Richtig-
keit Garantie geleiſtet wird, empfiehlt das
Stück von 7 A an

G. H. Thieme jaun.
in Eiſenberg.

Leihhaus-Auetion.
Der gerichtliche Verkauf der verfallenen

Pfänder aus den Monaten September,
October, November, December 1846 und
Januar und Februar 1847 findet am
10. April d. J. und folgende Tage Nach
mittags von 2 Uhr ab in unſerm Ge-
e eekate große Märkerſtraße Nr. 456

att.
Die Erneuerung der verfallenen Pfän-

der iſt nur bis zum 24. März zuläſſig.
Halle, den 4. Februar 1848.

Flöthe Co.
40 Stück Rüſtern ſollen Mittwoch den

9. Februar früh 10 Uhr an den Beſtbie
tenden verkauft werden bei

Bernſtein in Paſſendorf.

Vermiethung.
Ein Laden, worin jetzt Schnitthandel

betrieben wird, iſt nebſt Wohnung vom
1. April d. J. zu vermiethen große Stein-
ſtraße Nr. 130. Wwe. Scheibner.

Offene Commis- Stelle.
Einen recht braven gewandten Verkäu-

fer im En detail, aber nur einen ſolchen,
ſucht unter annehmbaren Bedingungen zu
engagiren

Schafſtädt, den 5. Februar 1848.
Carl Apel.

300 t ganz guten Kiefern Saamen
ſind zu verkaufen auf der Oleums-Hütte
Mark-Nentz bei Kemberg.

Moritz Köttig.

Die hieſige Beſchäl- Station iſt heute
mit den 2 Beſchälern, dem Fiſcher, licht
braun vom Pindar, 5“ 7“, und dem Da-
maseus, Rappe vom Creon, 5“ 4“, be
ſetzt worden.

Seeburg, den 4. Februar 1848.
Walther.

Ein fettes Schwein ſteht zu verkaufen
in Quillſchöna bei Hartmann.

Am 25. Januar iſt mir ein großer
ſchwarzbunter Hund mit einem weißleder
nen zweiſchnälligten Halsbande zugelaufen.
Der Eigenthümer wird erſucht, ihn gegen
Erſtattung der Jnſertions und Futtergebüh-
ren baldigſt abzuholen bei

Chriſtian Bauer in Volkmaritz.
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Warnung.
Jch warne einen Jeden hiermit, Nie-

mandem auf meinen Namen etwas zu bor-
gen, da ich durchaus keine Zahlung leiſte.

Wittwe Gebhardt,
Kothſchenke der Saline Kötzſchau bei

Merſeburg.

Mittwoch den 16. d. M. früh 9 Uhr
ſollen im Eichholze bei Gutenberg Ei-
chen-, Buchen Birken-, Ellern-Nutzholz-
bäume öffentlich meiſtbietend verkauft wer-
den.

Reisholz-Auetion.
200 Schock birken, ellern und faul-

baum Reisholz ſollen im hieſigen Reviere
Mittwochs den 16. Februar d. J.

an Ort und Stelle meiſtbietend verkauft
werden. Der dritte Theil des Kaufgeldes
iſt im Termine anzuzahlen.

Der Sammelplatz iſt gedachten Tages
Vormittags 10 Uhr im hieſigen Wirths-
hauſe.

Burgkemnitz, den 1. Februar 1848.
Der Förſter Romanus.

Ein Burſche kann ſefort oder zu Oſtern
in die Lehre treten beim Bäckermeiſter
Biedermann in Halle auf dem Graſe-
wege Nr. 853.

2 Häuſer ſind zu verkaufen nahe am
Markte in der Bärgaſſe. Näheres zu er
fragen im ſchwarzen Bär.

Holz Auction. Mittwoch den 9.
Februar früh 10 Uhr werden am Zollteich
des Ritterguts Dieskau Reisholz und
Stangen von Eſchen, Erlen und Weiden
meiſtbietend verkauft. v. Hoffmann.

Freiwilliger Grundſtücks-Ver-
kauf in Merſeburg. Veränderungs
halber bin ich geſonnen, das mir zugehörige,
auf hieſigem Neumarkt sub Nr. 884 ge-
legene hut- und trift-, ſowie auch brau
berechtigte Wohnhaus mit 3 Stuben, 2
Küchen, 4 Kammern, Einfahrt, Hof,
Scheune, Ställen und circa Acker
Obſt- und Gemüſe-Garten, auf künftigen
28. Februar d. J. Nachmittags
2 Uhr im Hauſe ſelbſt meiſtbietend un-
ter zuvor bekannt zu machenden Bedingun
gen zu verkaufen, wozu Kaufluſtige hier-
mit eingeladen werden.

Neumarkt vor Merſeburg,
den 4. Februar 1848.

Johann Andreas Mogk.
Eiſenachſen-Schmiere,

reine rothgelbe Fettwaare Kautſchouk-Auf-
löſung, alle Lederwaaren weich und waſſer
dicht zu machen, bei Fr. Schlüter, große
Steinſtraße.
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Einladung zur Unterſtützung Nothleidender.
Die Magdeburger Zeitung« bringt in Nr. 22 u. 24 einen Bericht aus Bres-

lau über die beiſpielloſe Noth im Rybnicker und Pleßer Kreiſe in Oberſchleſien.
Die erſchütternde Schilderung, nach welcher Tauſende unſerer Mitbrüder durch Hunger,
Elend, Verwaiſung und mörderiſche Krankheiten ihren Tod fanden, muß das Herz
jedes fühlenden Menſchen mit dem tiefſten Mitleiden erfaſſen. Zur Bethätigung deſſel
ben wünſchen die Unterzeichneten ihren Herren Commilitonen, den Herren Zuckerfabri
kanten und Oekonomen in der Provinz Sachſen und den Herzoglich Anhaltiſchen Lan
den Veranlaſſung zu geben, jenen Unglücklichen eine möglichſt kräftige und ſchnelle Un
terſtützung zu gewähren um ſo mehr, als unſere Gegend durch Gottes Segen ſich in
dieſem Jahre eines reichen Lohnes unſerer Berufsthätigkeit zu erfreuen hat.

Die Unterzeichneten erſuchen die Beiträge an die Herren Riley Reußner in
Magdeburg zu zahlen, und verpflichten ſich, die Verwendung zu ſeiner Zeit nach
zuweiſen.

A. v. Kroſigk. Bennecke.Hohen-Erpleben. Staßfurth.
Nächſten Dienstag den 8. Februar wird im Salon der Weintraube

bei Hrn. Heiſe ein großes Vocal- und Jnſtrumental- Concert unter der
Leitung des Hrn. Muſikdirektor Franz, wie unter gefälliger Mitwirkung mehrerer
reſp. Mitglieder des akademiſchen Geſangvereins, mit verſtärktem Orcheſter ſtattfinden,
in welchem neben den auf dem Programme bezeichneten Geſang- und Solo-Piecen, die
J. Sinfonie v. Gade, die Ouv. zu Demophon v. Vogel, und die Ouv. zur Fin
galshöhle v. Mendelsſohn zur Aufführung gelangen und iſt der Anfang auf Nach
mittag Punkt 3 Uhr, das Entrée die Perſon zu 5 angeſetzt.

Da der Ertrag dieſes Concerts nur lediglich zur Unterſtützung der Nothleidenden
in Schleſien beſtimmt iſt, ſo iſt zu dieſem Behufe eine Subſcriptionsliſte von einem

Mitgliede des unterzeichneten Chores freundlichſt übernommen und in Umlauf geſetzt
worden ſollte daher mancher geehrte Concert Beſucher wegen der kurzen Zeit übergan
gen werden, ſo liegen Liſten zum Unterzeichnen bei Hrn. Heiſe und bei Hrn. Kauf
mann Kitzing bereit, und wird ergebenſt um recht zahlreiche Theilnahme gebeten.

Stadtmuſikchor.
Bei meinem bevorſtehenden Localwechſel beabſichtige ich mein Lager

der neueſten Sammet-Weſten,
ſeidenen Weſten,
wollenen Weſten,
Piqué-Weſten,

ſchwarze AtlasWeſten,
vorzüglich ſchöne ſchwarze und buntſeidene Halstücher,
ſeidene und wollene Shawls,
ſeidene Taſchentücher,
Shlipſe, Cravatten und Chemiſettes,

gänzlich zu räumen.
Die Preiſe ſämmtlicher Artikel ſind ſo billig geſtellt, daß eine ähnliche Gelegenheit

gut und billig zu kaufen, ſich nicht ſo leicht wieder darbieten wird.
Die Tuchhandlung von Ludwig Breitfeld,

gr. Steinſtraße Nr. 130.

Gross. Badisches Staats-Anlehen.
Jch kann nur noch Original-Looſe bis ſpäteſtens den 23. d. M. erlaſſen, ſowie

Original-Certifikate bis ſpäteſtens den 27. d. M. Alle Beſtellungen können poste
restante Halle gezeichnet C. Ohb. Bechtold niedergelegt, ſowie für Halle ſowohl bei
mir ſelbſt, als auch bei Herrn Sattlermeiſter Rudloff ſchriftliche Beſtellungen ange
nommen werden.

Bruckdorf, den 5. Februar 1848.

e

C. Ch. Bechtold,
Agent des Badiſchen Staats Anlehens.

Concert auf dem Rathskeller
heute, Montag den 7. Februar, gegeben von der Tyroler Sänger- Familie
Kilian. Anfang halb 8 Uhr. Hierzu wird ergebenſt eingeladen.

Morgen Dienstag im Thüringer Bahnhof.
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Die neueſten ſeidenen
Schirmſtoffe

für dieſes Jahr ſind bereits angekommen und
empfiehlt ſolche zur gefälligen Anſicht und Aus

Fried. Anton Spieß,
am Waiſenhauſe.
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den neueſten Façons an.S
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77-
Meyer Michaelis, gr. Schlamm,

nimmt von jetzt alle Arten Stroh- und Vordüren
hüte zum Waſchen, Bleichen und Umnähen nach

e

Jn der Schwetſchke'ſchen Sort.
Buchh. (Pfeffer) iſt vorräthig:

DaFärben mit Blauholz.
Oder: Ausführlicher, auf neue und um-
faſſende Unterſuchuugen begründeter Unter
richt, mit Blauholz ſchön blau, grün, lilla,
purpur, violett, braun, grau und ſchwarz
zu färben, nebſt Anleitung zur Herſtellung
einer Blauholz;küpe.

8. Geh. Preis 7

(Verſpätet.)
Durch Kunſt und Geſchicklichkeit gelang

es dem Glockengießer und Spritzenbaumei-
ſter Herrn Johann Heinrich Ulrich
aus Laucha, für die Gemeinde Schor-
tau eine neue große, mit Rohr und
Schlauch verſehene Feuerſpritze herzuſtellen.

Daſelbſt am 28. December 1847 ange
kommen, wurde die Probe derſelben den
30. deſſelben Monats von der Gemeinde
vorgenommen, welche über alle Vermuthung
vortrefflich ausfiel, weshalb dieſelbe ihre
Zufriedenheit hiermit ausſpricht.

Der Ortsvorſtand
von Schortau.

Eine tüchtige Wirthſchafterin, die einer
großen Wirthſchaft allein vorſtehen kann
und gute Atteſte aufzuweiſen hat; auch
eine, welche die Wirthſchaft erlernt hat
und noch nicht auf hohen Lohn ſieht fer
ner ein Hofemeiſter, welcher vorzüglich gut
ſäen kann und Gärtnerei und Jagd gut
verſteht, wünſchen ein baldiges Unterkom
men. Geehrte Herrſchaften wollen ſich mel
den bei Frau Sparre am Bär Nr. 820.

Von Anton Kraft.

Vom 1. April ab finden einige Penſio
naire unter guter Aufſicht, beſonders hin-
ſichtlich ihrer Schularbeiten, und mit be
quemer Gelegenheit zu Muſik Unterricht
freundliche Aufnahme in einer anſtändigen
Familie. Nähere Auskunft wird ertheilt
große Klausſtraße Nr. 870 in der Eiſen
waarenhandlung.

Zur geneigten Beachtung.
Zu meinem Benefiz, welches am S. Fe

bruar ſtattfindet, gebe ich mir die Ehre
König René's Tochter, lyriſches
Drama in 1 Akt von Henrik Herz, und
zum erſten Male: Eine Frau als
Luſtſpielhonorat, oder: Der Bör-
ſenſchwindel, Original Luſtſpiel in 4
Aufzügen von F. Heine, dem hochgeehr-
ten Publikum vorzuführen, und bitte freund
lichſt und ergebenſt um recht zahlreichen Be
ſuch zu dieſer Vorſtellung.

Hochachtungsvoll

M. Freitag.
Stadttheater.

Montag den 7. Febr. Zum 11ten Male
Stadt und Dorf.

Sonntag den 13. Febr. wird in dem zum
Ballſaal eingerichteten Theater aufge
führt: Ein Sommernachtstraum
v. Shakſpeare, überſetzt von Schle-
gel. Hierauf iſt Ball. Masken
ſind erlaubt, aber nicht Bedingung in
Maske zu erſcheinen. Eintritspreis zu
dem Ballſaal 15 zu den Zuſchauer-
plätzen die üblichen Theaterpreiſe. Bis
zum Schluſſe des Stückes: »Ein Som-
mernachtstraume bleibt das Theater ab
geſperrt.

Gebauerſche Buchdruckerei.

FamilienNachrichten.
Todes Anzeige.

Am 4. d. M. früh halb 10 Uhr ver
ſchied ſanft unſer geliebter Gatte, Vater
und Großvater, Adolph Fuß, in ſeinem
angetretenen 86. Lebensjahre. Allen unſern
Verwandten und Freunden widmen dieſe An
zeige mit der Bitte um ſtille Theilnahme

Schlettau, den 6. Februar 1848.
die Hinterbliebenen.

TodesAnzeige.
Geſtern Abend um 11 Uhr entſchlief ſanft

nach ſchwerem Leiden meine liebe Frau Wil
helmine Schreck geb. Deckert, 31 Jahr
alt, am Nervenfieber. Nur dieſe Anzeige
Verwandten und Freunden mit der Bitte
um ſtille Theilnahme.

Halle, den 5. Februar 1848.
Franz Schreck.

Todes Anzeige.
Mit tief betrübtem Herzen zeigen wir

unſern auswärtigen Freunden und Verwand-
ten an, daß es Gott gefallen hat, unſere
theure, liebe, unvergeßliche Ehegattin, Toch-
ter und Schweſter, Fr. Marie Chri-
ſtiane Reinecke geb. Rolle, am Zlſten
v. M. durch den Tod von uns zu nehmen,
nachdem die Selige erſt ein Alter von 36
Jahren erreicht hatte. Das Andenken die
ſer ſanften, ſtillen, mildthätigen, gottes
fürchtigen Seele wird lange noch in Segen
bleiben, uns aber mit Wehmuth erfüllen,
bis wir ſelbſt dorthin gelangt ſind, wo ihr
Glaube an den Heiland zum Schauen ge
kommen.

Zeuch hin in Frieden! Himmelsruh
Strömt Dir am Throne Gottes zu.
Bald legen unſern Pilgerſtab

Auch wir bei unſern Gräbern ab!
Pſ. 39, 10 u. 13.

Zabitz, am Tage ihres Begräbniſſes,
den 4. Februar 1848.

Die Hinterbliebenen:
Der Gatte J. F. Andreas Reinecke,

Schulze
die Mutter Mar. Frieder. geb. Both-

feld, verwittwete Baethge;
die noch einzige Schweſter Frieder. Louiſe

Pufky geb. Rolle in Jhlewitzz.
Todes Anzeige.

Geſtern Morgen verſchied ſanft und in
Gott ergeben unſere gute Mutter und
Schwiegermutter, die verwittwete Frau
Johanne Chriſtiane Gottgetreu

in ihremTriebler, geb. Wichmann,
73ſten Lebensjahre.

Lieben Verwandten und Freunden zeigen
wir dies ergebenſt an, und bitten um ſtille
Theilnahme.

Tennſtädt und Cölleda,
Die Hinterbliebenen.
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